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Geänderte Geschäftsbedingungen 
Gegenüberstellung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) der VakifBank International AG Fassung April 2022 mit 
der neuen Fassung Mai 2024. 
 
 

 
Alte Fassung April 2022 Neue Fassung Mai 2024   

 

ALLGEMEINER TEIL  

 

I Grundregeln für die Beziehung zwischen 

Kunde und Kreditinstitut 

 
A Geltungsbereich und Änderungen der All-
gemeinen Geschäftsbedingungen  

 
1 Geltungsbereich 
 
Z 1. (1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen (im Folgenden „AGB“) gelten für alle Ge-
schäftsbeziehungen im Rahmen der Geschäfts-
verbindung zwischen dem Kunden und dem 
Kreditinstitut und damit  
  - sowohl für Verträge über wiederholte oder 

andauernde Leistungen mit bestimmter oder 
unbestimmter Laufzeit wie insbesondere 
Rahmenverträge für Zahlungsdienste (zB 
Girokontovertrag oder Kreditkartenvertrag) 
und Wertpapierdienstleistungen, Depotver-
träge, Kreditverträge, Safe- und Sparbuch-
schließfachmietverträge (im Folgenden 
„Dauerverträge“), aber auch  

-    für Verträge, die der Kunde gelegentlich mit 
dem Kreditinstitut über einzelne Geschäfte 
abschließt, wie insbesondere Geschäfte in 
Valuten, einzelne Zahlungsdienstleistungen, 
die in keinem Dauervertrag vereinbart wur-
den (im Folgenden „Einzelverträge“).  

 
Vorrangig gelten Bestimmungen in mit dem 
Kunden getroffenen Vereinbarungen oder in 
Sonderbedingungen.  
 
(2) Verbraucher im Sinne der AGB ist in Über-
einstimmung mit dem Konsumentenschutzge-
setz jeder Kunde, für den das mit dem Kreditin-
stitut getätigte Geschäft nicht zum Betrieb sei-
nes Unternehmens (iS einer auf Dauer angeleg-
ten selbständigen wirtschaftlichen Tätigkeit) ge-
hört. Alle anderen Kunden sind im Sinne der 
AGB Unternehmer.  
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2 Änderungen der AGB 
 
Z 2. (1) Änderungen dieser AGB werden dem 
Kunden vom Kreditinstitut mindestens zwei Mo-
nate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 
Inkrafttretens angeboten. Dabei werden die 
vom Änderungsangebot betroffenen Bestim-
mungen der AGB und die dazu vorgeschlage-
nen Änderungen in einer Gegenüberstellung 
(im Folgenden „Gegenüberstellung“) darge-
stellt. Das Kreditinstitut wird die Gegenüberstel-
lung sowie die vollständige Fassung der neuen 
AGB auch auf seiner Internetseite veröffentli-
chen. Darauf wird das Kreditinstitut im Ände-
rungsangebot hinweisen.  
 
(2) Das Änderungsangebot wird dem Kunden 
mitgeteilt.  

 
Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, 
wenn vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Inkrafttretens kein schriftlicher oder elektronisch 
über das VakifBank Electronic Banking (im Fol-
genden "eBanking") erklärter Widerspruch des 
Kunden beim Kreditinstitut einlangt. Das Kredit-
institut wird den Kunden im Änderungsangebot 
ebenfalls darauf aufmerksam machen, dass 
sein Stillschweigen durch das Unterlassen ei-
nes schriftlichen oder elektronisch über eBan-
king erklärten Widerspruchs als Zustimmung zu 
den Änderungen gilt. 
 
(3) Gegenüber einem Unternehmer ist es aus-
reichend, das Änderungsangebot ohne Gegen-
überstellung spätestens zwei Monate vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens 
der Änderungen auf eine mit dem Unternehmer 
vereinbarte Weise zum Abruf bereit zu halten.  

 
(4) Die Zustimmung des Kunden zum Ände-
rungsangebot gilt als erteilt, wenn beim Kredit-
institut vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der angebotenen Änderungen 
kein Widerspruch des Kunden einlangt. Darauf 
wird das Kreditinstitut den Kunden im Ände-
rungsangebot hinweisen.  

 
(5) Im Falle einer beabsichtigten Änderung der 
AGB oder eines Rahmenvertrags für Zahlungs-
dienste hat der Kunde, der Verbraucher ist, das 
Recht, die betroffenen Rahmenverträge für 
Zahlungsdienste (insbesondere den Girokonto-
vertrag) vor dem Inkrafttreten der Änderung je-
derzeit kostenlos fristlos zu kündigen. Darauf 

 
2 Änderungen der AGB  
  
Z 2. (1) Änderungen dieser AGB werden dem 
Kunden vom Kreditinstitut mindestens zwei Mo-
nate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 
Inkrafttretens angeboten. Dabei werden die 
vom Änderungsangebot betroffenen Bestim-
mungen der AGB und die dazu vorgeschlage-
nen Änderungen in einer Gegenüberstellung 
(im Folgenden „Gegenüberstellung“) darge-
stellt. Das Kreditinstitut wird die Gegenüberstel-
lung sowie die vollständige Fassung der neuen 
AGB auch auf seiner Internetseite veröffentli-
chen. Darauf wird das Kreditinstitut im Ände-
rungsangebot hinweisen. 
 
(2) Das Änderungsangebot wird dem Kunden 
mitgeteilt.  
 
Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, 
wenn vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Inkrafttretens kein schriftlicher oder elektronisch 
über das VakifBank Electronic Banking (im Fol-
genden "eBanking") erklärter Widerspruch des 
Kunden beim Kreditinstitut einlangt. Das Kredit-
institut wird den Kunden im Änderungsangebot 
ebenfalls darauf aufmerksam machen, dass 
sein Stillschweigen durch das Unterlassen ei-
nes schriftlichen oder elektronisch über eBan-
king erklärten Widerspruchs als Zustimmung zu 
den Änderungen gilt. 
 
(3) Gegenüber einem Unternehmer ist es aus-
reichend, das Änderungsangebot ohne Gegen-
überstellung spätestens zwei Monate vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens 
der Änderungen auf eine mit dem Unternehmer 
vereinbarte Weise zum Abruf bereit zu halten. 
 
(4) Die Zustimmung des Kunden zum Ände-
rungsangebot gilt als erteilt, wenn beim Kredit-
institut vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der angebotenen Änderungen 
kein Widerspruch des Kunden einlangt. Darauf 
wird das Kreditinstitut den Kunden im Ände-
rungsangebot hinweisen. 
 
(5) Im Falle einer beabsichtigten Änderung der 
AGB oder eines Rahmenvertrags für Zahlungs-
dienste hat der Kunde, der Verbraucher ist, das 
Recht, die betroffenen Rahmenverträge für 
Zahlungsdienste (insbesondere den Girokonto-
vertrag) vor dem Inkrafttreten der Änderung je-
derzeit kostenlos fristlos zu kündigen. Darauf 
wird das Kreditinstitut im Änderungsangebot 



 
  

                                                                                                     
 Seite 3 

wird das Kreditinstitut im Änderungsangebot 
hinweisen. 

hinweisen. 
 

B Abgabe von Erklärungen 
 
1 Aufträge des Kunden 
 
Z 3. (1) Aufträge sind schriftlich zu erteilen. 
Der Kunde kann den Auftrag auch auf einer 
für diesen Zweck vom Kreditinstitut allenfalls 
bereitgehaltenen Vorrichtung zur elektroni-
schen Erfassung der Unterschrift erteilen. 
 
(2) Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, die 
ihm mittels Telekommunikation (insbeson-
dere telefonisch, mittels Telefax oder Daten-
fernübertragung) erteilten Aufträge durchzu-
führen. Zur Durchführung solcher Aufträge 
ist das Kreditinstitut bei Vorliegen der sonsti-
gen Voraussetzungen nur dann verpflichtet, 
wenn dies der Kunde mit dem Kreditinstitut 
vereinbart hat. 
 
 
2 Einholung von Bestätigungen durch 
das Kreditinstitut 
 
Z 4. Aus Gründen der Sicherheit ist das Kre-
ditinstitut berechtigt, insbesondere bei mit-
tels Telekommunikation erteilten Aufträgen 
vor deren Ausführung je nach Lage des Fal-
les auf dem gleichen oder auch einem ande-
ren Kommunikationsweg eine Auftragsbe-
stätigung einzuholen. 
 
3 Erklärungen des Kreditinstituts 
 
Z 5. (1) Die mittels Telekommunikation ge-
machten Mitteilungen und Erklärungen des 
Kreditinstituts gelten – sofern keine abwei-
chenden schriftlichen Vereinbarungen ge-
troffen wurden oder Usancen der Kreditinsti-
tute bestehen – vorbehaltlich schriftlicher Be-
stätigung. Dies gilt nicht gegenüber Verbrau-
chern. 
 
(2) Soweit in den Ziffern 2, 7 Abs. 2, 38, 39 Abs. 
10 und 40 Abs 2 nicht anderes vorgesehen ist, 
können Informationen und Erklärungen des 
Kreditinstituts mit Bezug auf die Geschäftsver-
bindung mit dem Kunden vom Kreditinstitut auf 
die im Rahmenvertrag für Kontoauszüge ver-
einbarte Weise (zB eBanking oder Selbstbedie-
nungsgeräte des Kreditinstituts) zum Abruf be-
reit gehalten werden. 
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Dispositionen aufgrund eines speziellen Be-
schlusses des Abhandlungsgerichts oder eines 
Einantwortungsbeschlusses oder eines europä-
ischen Nachlasszeugnisses zulassen. Verfü-
gungen eines einzelverfügungsberechtigten 
Konto-/Depotinhabers über das Gemein-
schaftskonto/-depot werden durch diese Rege-
lung nicht berührt. 
 
(2) Von einem Unternehmer erteilte Zeich-
nungsberechtigungen erlöschen nicht durch 
den Tod des Kunden, wenn sie von einem Un-
ternehmer für ein Geschäftskonto erteilt wur-
den. Konten eines Unternehmers gelten im 
Zweifel als Geschäftskonten. 
 

Dispositionen aufgrund eines speziellen Be-
schlusses des Abhandlungsgerichts oder eines 
Einantwortungsbeschlusses oder eines europä-
ischen Nachlasszeugnisses zulassen. Verfü-
gungen eines einzelverfügungsberechtigten 
Konto-/Depotinhabers über das Gemein-
schaftskonto/-depot werden durch diese Rege-
lung nicht berührt. 
 
(2) Von einem Unternehmer erteilte Zeich-
nungsberechtigungen erlöschen nicht durch 
den Tod des Kunden, wenn sie von einem Un-
ternehmer für ein Geschäftskonto erteilt wur-
den. Konten eines Unternehmers gelten im 
Zweifel als Geschäftskonten. 
 

D Pflichten und Haftung des Kreditinstituts 
 
1 Informationspflichten 
 
Z 7. (1) Das Kreditinstitut ist nicht verpflichtet, 
den Kunden über drohende Kursverluste, über 
den Wert oder die Wertlosigkeit anvertrauter 
Gegenstände oder über Umstände, die den 
Wert dieser Gegenstände beeinträchtigen oder 
gefährden könnten, zu unterrichten oder dem 
Kunden sonstige Ratschläge oder Auskünfte zu 
erteilen. 
 
(2) Das Kreditinstitut wird dem Kunden, der Ver-
braucher ist, bei Zahlungskonten monatlich so-
wie bei der Beendigung des Rahmenvertrages 
eine Entgeltaufstellung (Entgelte, Soll- und Ha-
benzinsen) im eBanking oder im Kreditinstitut 
auf Papier zur Verfügung halten. 
 
(3) Einem Kunden, der Verbraucher ist, wird 
eine Entgeltaufstellung gemäß § 8 Verbrau-
cherzahlungskontogesetz einmal jährlich, so-
fern er die Entgeltaufstellungen nicht schon mit 
den Abrechnungen gemäß Abs. (2) erhalten 
hat, sowie bei der Beendigung des Rahmenver-
trags zugänglich gemacht. Wurde mit dem Kun-
den eine Vereinbarung über seine Teilnahme 
am eBanking abgeschlossen, erfolgt die Zu-
gänglichmachung der Entgeltaufstellungen 
durch Abrufbarkeit im eBanking; ansonsten wird 
das Kreditinstitut dem Kunden die Entgeltauf-
stellungen in den Geschäftsstellen zur Verfü-
gung halten. Auf Verlangen des Kunden wird 
das Kreditinstitut die Entgeltaufstellungen dem 
Kunden kostenlos in Papierform übergeben. 
 
(4)  Das 3. Hauptstück des Zahlungsdienstege-
setzes 2018 findet keine Anwendung, wenn es 
sich beim Kunden um einen Unternehmer 
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handelt. 

 
2 Ausführung von Aufträgen 
 
Z 8. (1) Einen Auftrag, der seinem Inhalt nach 
typischerweise die Heranziehung eines Dritten 
erforderlich macht, erfüllt das Kreditinstitut 
durch Betrauung eines Dritten im eigenen Na-
men. Wählt das Kreditinstitut den Dritten aus, so 
haftet es für die sorgfältige Auswahl. 
 
(2) Das Kreditinstitut ist verpflichtet, dem Kun-
den über dessen Aufforderung die etwa beste-
henden Ansprüche gegen den Dritten abzutre-
ten. 
 
Z 9. Über Z 8 hinausgehend haftet das Kreditin-
stitut für Zahlungsdienste innerhalb des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes (EWR) gegenüber 
Verbrauchern, die natürliche Personen sind 
 

- wenn der Zahlungsvorgang vom Zahler 
direkt ausgelöst wird, für die ordnungs-
gemäße Ausführung des Zahlungsvor-
gangs bis zum Eingang beim Zahlungs-
dienstleister des Empfängers, 

 
- wenn der Zahlungsauftrag vom Zah-

lungsempfänger oder über diesen aus-
gelöst wird, für die ordnungsgemäße 
Übermittlung des Zahlungsauftrags an 
den Zahlungsdienstleister des Zahlers. 

 
In beiden Fällen umfasst die Haftung des Kre-
ditinstituts alle von ihm zu verantwortenden Ent-
gelte und Zinsen, die dem Verbraucher infolge 
der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung 
des Zahlungsvorgangs in Rechnung gestellt 
werden. 
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E Mitwirkungspflichten und Haftung des 
Kunden 
 
1 Einleitung 
 
Z 10. Der Kunde hat im Verkehr mit dem Kredit-
institut insbesondere die im Folgenden ange-
führten Mitwirkungspflichten zu beachten; de-
ren Verletzung führt zu Schadenersatzpflichten 
des Kunden oder zur Minderung seiner Scha-
denersatzansprüche gegen das Kreditinstitut. 
 
2 Bekanntgabe wesentlicher Änderungen 
 
a) Name, Anschrift oder sonstige Kontaktda-
ten 
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Z 11. (1) Der Kunde hat dem Kreditinstitut Än-
derungen seines Namens, seiner Firma, seiner 
Anschrift oder der Anschrift einer anderen von 
ihm namhaft gemachten Empfangsstelle unver-
züglich mitzuteilen. 
 
(2) Gibt der Kunde Änderungen seiner Anschrift 
oder der Anschrift einer von ihm namhaft ge-
machten Empfangsstelle nicht bekannt, gelten 
schriftliche Erklärungen des Kreditinstituts als 
zugegangen, wenn sie an die letzte vom Kun-
den dem Kreditinstitut bekannt gegebene An-
schrift gesendet wurden. 
 
b) Vertretungsberechtigung 
 
Z 12. (1) Der Kunde hat dem Kreditinstitut das 
Erlöschen oder Änderungen einer diesem be-
kannt gegebenen Vertretungsberechtigung – 
einschließlich der Verfügungs- und Zeichnungs-
berechtigung (Z 31 und 32) – unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen und durch geeignete Ur-
kunden nachzuweisen. 
 
(2) Eine dem Kreditinstitut bekannt gegebene 
Vertretungsberechtigung gilt bis zur schriftli-
chen Mitteilung des Erlöschens oder einer Än-
derung im bisherigen Umfang weiter, es sei 
denn, dass dem Kreditinstitut das Erlöschen 
oder die Änderung bekannt oder aus grober 
Fahrlässigkeit unbekannt war. Dies gilt insbe-
sondere auch dann, wenn das Erlöschen oder 
die Änderung der Vertretungsberechtigung in 
einem öffentlichen Register eingetragen und 
eine diesbezügliche Veröffentlichung erfolgt ist. 
 
c) Geschäftsfähigkeit; Auflösung der Gesell-
schaft 
 
Z 13. Jeder Verlust und jede Einschränkung der 
Geschäftsfähigkeit des Kunden sind dem Kre-
ditinstitut unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
Ist der Kunde eine Gesellschaft oder eine juris-
tische Person, so ist auch deren Auflösung dem 
Kreditinstitut unverzüglich bekannt zu geben. 
 
d) Geschäftsbeziehung auf eigene oder 
fremde Rechnung 
 
Z 13a. Der Kunde hat bei der Begründung jeder 
Geschäftsbeziehung und bei Inanspruchnahme 
einer gelegentlichen Transaktion dem Kreditin-
stitut mitzuteilen, ob er die Geschäftsbeziehung 
und/oder die Transaktion auf eigene oder auf 
fremde Rechnung bzw. im fremden Auftrag 
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machten Empfangsstelle nicht bekannt, gelten 
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ditinstitut unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
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fremde Rechnung bzw. im fremden Auftrag 



 
  

                                                                                                     
 Seite 7 

betreiben will. Diesbezügliche Änderungen 
während der aufrechten Geschäftsbeziehung 
hat der Kunde von sich aus dem Kreditinstitut 
unverzüglich bekannt zu geben. 
 
3e) Klarheit von Aufträgen 
 
Z 14. (1) Der Kunde hat für eine klare und ein-
deutige Formulierung seiner Aufträge an das 
Kreditinstitut zu sorgen. Abänderungen, Bestä-
tigungen oder Wiederholungen müssen aus-
drücklich als solche gekennzeichnet sein. 
 
(2) Will der Kunde dem Kreditinstitut besondere 
Weisungen für die Ausführung von Aufträgen 
geben, so hat er dies dem Kreditinstitut geson-
dert und ausdrücklich, bei formularmäßig erteil-
ten Aufträgen außerhalb des Formulars, mitzu-
teilen. Dies gilt vor allem dann, wenn die Aus-
führung des Auftrags besonders eilbedürftig 
oder an bestimmte Fristen und Termine gebun-
den ist. 
 
43 Sorgfalt bei Verwendung von Telekom-
munikationsmitteln; Zahlungsinstrumente 
und andere Instrumente zur Auftragsertei-
lung; Sperre des Kontozugriffs dritter 
Dienstleister 
 
Z 15 (1) Der Kunde hat bei der Nutzung eines 
Zahlungsinstrumentes, das vereinbarungsge-
mäß zur Erteilung eines Auftrags an das Kredit-
institut verwendet werden kann, alle zumutba-
ren Vorkehrungen zu treffen, um die personali-
sierten Sicherheitsmerkmale vor unbefugten 
Zugriffen zu schützen. Zulässig ist die Weiter-
gabe der Sicherheitsmerkmale an Zahlungs-
auslösedienstleister oder Kontoinformations-
dienstleister. Der Kunde hat den Verlust, den 
Diebstahl, die missbräuchliche Verwendung 
oder die sonst nicht autorisierte Nutzung des 
Zahlungsinstrumentes unverzüglich dem Kre-
ditinstitut oder der von diesem benannten Stelle 
anzuzeigen, sobald er davon Kenntnis hat. Un-
ternehmer haften für Schäden, die dem Kredit-
institut aus der Verletzung dieser Sorgfalts-
pflichten entstehen, bei jeder Art des Verschul-
dens des Unternehmers betraglich unbegrenzt. 
 
(2) Das Kreditinstitut ist berechtigt, Zahlungsin-
strumente, die es an den Kunden ausgegeben 
hat, zu sperren, wenn 
 
i. objektive Gründe im Zusammenhang 
mit der Sicherheit des Zahlungsinstruments 
dies rechtfertigen, oder 
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ii. der Verdacht einer nicht autorisierten 
oder betrügerischen Verwendung des Zah-
lungsinstruments besteht, oder 
iii. der Kunde seinen Zahlungsverpflichtun-
gen im Zusammenhang mit einer mit dem Zah-
lungsinstrument verbundenen Kreditgewährung 
(eingeräumte Kontoüberziehung oder Über-
schreitung) nicht nachgekommen ist und 
 

- entweder die Erfüllung dieser Zahlungs-
verpflichtungen aufgrund einer Ver-
schlechterung oder Gefährdung der 
Vermögenslage des Kunden oder eines 
Mitverpflichteten gefährdet ist, 

- oder beim Kunden die Zahlungsunfähig-
keit eingetreten ist oder diese unmittel-
bar droht. 

 
Das Kreditinstitut wird den Kunden – soweit 
eine Bekanntgabe der Sperre oder der Gründe 
für die Sperre nicht eine gerichtliche oder ver-
waltungsbehördliche Anordnung verletzen bzw. 
österreichischen oder gemeinschaftsrechtli-
chen Rechtsnormen oder objektiven Sicher-
heitserwägungen zuwiderlaufen würde – von ei-
ner solchen Sperre und deren Gründen in einer 
mit dem Kunden vereinbarten Kommunikations-
form möglichst vor, spätestens aber unverzüg-
lich nach der Sperre informieren. 
 
(3) Die Informationspflicht besteht nicht, soweit 
eine Bekanntgabe der Sperre oder der Gründe 
für die Sperre eine gerichtliche oder verwal-
tungsbehördliche Anordnung verletzen bzw ös-
terreichischen oder gemeinschaftsrechtlichen 
Rechtsnormen oder objektiven Sicherheitser-
wägungen zuwiderlaufen würde. 
 
(4) Die Bestimmungen dieses Punktes gelten 
auch für Instrumente, die außerhalb der Zah-
lungsdienste vereinbarungsgemäß zur Ertei-
lung eines Auftrags an das Kreditinstitut ver-
wendet werden können. 
 
Z 15a. Das Kreditinstitut wird den Kunden – so-
weit eine Bekanntgabe der Sperre des Zugriffs 
oder der Gründe für die Sperre des Zugriffs 
nicht österreichischen oder unionsrechtlichen 
Rechtsnormen oder objektiven Sicherheitser-
wägungen zuwiderlaufen würde – von der 
Sperre des Zugriffs durch einen Kontoinformati-
onsdienstleister bzw. Zahlungsauslösedienst-
leister auf ein Zahlungskonto des Kunden und 
über die Gründe für die Sperre des Zugriffs in 
der mit dem Kunden vereinbarten Kommunika-
tionsform möglichst vor, spätestens aber 
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gen im Zusammenhang mit einer mit dem Zah-
lungsinstrument verbundenen Kreditgewährung 
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schreitung) nicht nachgekommen ist und 
 

- entweder die Erfüllung dieser Zahlungs-
verpflichtungen aufgrund einer Ver-
schlechterung oder Gefährdung der 
Vermögenslage des Kunden oder eines 
Mitverpflichteten gefährdet ist, 

- oder beim Kunden die Zahlungsunfähig-
keit eingetreten ist oder diese unmittel-
bar droht. 
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form möglichst vor, spätestens aber unverzüg-
lich nach der Sperre informieren. 
 
(3) Die Informationspflicht besteht nicht, soweit 
eine Bekanntgabe der Sperre oder der Gründe 
für die Sperre eine gerichtliche oder verwal-
tungsbehördliche Anordnung verletzen bzw ös-
terreichischen oder gemeinschaftsrechtlichen 
Rechtsnormen oder objektiven Sicherheitser-
wägungen zuwiderlaufen würde. 
 
(4) Die Bestimmungen dieses Punktes gelten 
auch für Instrumente, die außerhalb der Zah-
lungsdienste vereinbarungsgemäß zur Ertei-
lung eines Auftrags an das Kreditinstitut ver-
wendet werden können. 
 
Z 15a. Das Kreditinstitut wird den Kunden – so-
weit eine Bekanntgabe der Sperre des Zugriffs 
oder der Gründe für die Sperre des Zugriffs 
nicht österreichischen oder unionsrechtlichen 
Rechtsnormen oder objektiven Sicherheitser-
wägungen zuwiderlaufen würde – von der 
Sperre des Zugriffs durch einen Kontoinformati-
onsdienstleister bzw. Zahlungsauslösedienst-
leister auf ein Zahlungskonto des Kunden und 
über die Gründe für die Sperre des Zugriffs in 
der mit dem Kunden vereinbarten Kommunika-
tionsform möglichst vor, spätestens aber 
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unverzüglich nach der Sperre informieren. 
 
4. Erhebung von Einwendungen und Berich-
tigung von Zahlungsvorgängen 

 
Z 16.  (1) Der Kunde hat Erklärungen des Kre-
ditinstituts, die sich nicht auf Zahlungsdienste 
beziehen (wie zB Bestätigungen von erteilten 
Aufträgen zu Finanzinstrumenten und Anzeigen 
über deren Ausführung und Abschlussbestäti-
gungen; Auszüge, Rechnungsabschlüsse und 
sonstige Abrechnungen im Kredit- und Fremd-
währungsgeschäft; Depotauszüge bzw. -auf-
stellungen), auf ihre Vollständigkeit und Richtig-
keit zu überprüfen und etwaige Einwendungen 
unverzüglich, längstens innerhalb von zwei Mo-
naten, zu erheben. Gehen dem Kreditinstitut 
gegen einen Kontoabschluss, der kein Zah-
lungskonto betrifft, innerhalb von zwei Monaten 
keine Einwendungen zu, so gilt dieser Ab-
schluss als genehmigt. Der Kunde kann auch 
nach Fristablauf eine Berichtigung des Konto-
abschlusses verlangen, muss dann aber bewei-
sen, dass zu Unrecht sein Konto belastet oder 
eine ihm zustehende Gutschrift nicht erteilt 
wurde. Das Kreditinstitut wird den Kunden je-
weils bei Beginn der Frist auf die Folgen des 
Unterbleibens einer zeitgerechten Einwendung 
hinweisen. 
 
(2) Im Falle einer aufgrund eines nicht autori-
sierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungs-
vorganges erfolgten Belastung seines Girokon-
tos kann der Kunde jedenfalls dann eine Berich-
tigung durch das Kreditinstitut erwirken, wenn 
er das Kreditinstitut unverzüglich nach Feststel-
lung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft 
ausgeführten Zahlungsvorganges, jedoch spä-
testens 13 Monate nach dem Tag der Belastung 
hiervon unterrichtet hat. Ist der Kunde Unter-
nehmer, endet die Frist mit spätestens 3 Mona-
ten nach dem Tag der Belastung des Ge-
schäftskontos. Die Befristungen gelten nicht, 
wenn das Kreditinstitut dem Kunden die in Z 39 
(10) dieser Bedingungen vorgesehenen Infor-
mationen zu dem betreffenden Zahlungsvor-
gang nicht mitgeteilt oder zugänglich gemacht 
hat. Durch diese Bestimmung werden andere 
Ansprüche des Kunden auf Berichtigung nicht 
ausgeschlossen. 
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5 Übersetzungen 
 
Z 17. Fremdsprachige Urkunden aller Art sind 
dem Kreditinstitut auf Verlangen auch in 
deutschsprachiger Übersetzung, die von einem 
gerichtlich beeideten Übersetzer beglaubigt ist, 
vorzulegen. 
 

5 Übersetzungen 
 
Z 17. Fremdsprachige Urkunden aller Art sind 
dem Kreditinstitut auf Verlangen auch in 
deutschsprachiger Übersetzung, die von einem 
gerichtlich beeideten Übersetzer beglaubigt ist, 
vorzulegen. 
 

F Erfüllungsort; Rechtswahl; Gerichtsstand 
 
1 Erfüllungsort 
 
Z 18. Erfüllungsort für beide Teile sind im Ge-
schäft mit Unternehmern die Geschäftsräume 
jener Stelle des Kreditinstituts, mit der das Ge-
schäft abgeschlossen wurde. Dies gilt nicht für 
Zahlungen, die ein Verbraucher an das Kredit-
institut zu leisten hat.  

 
2 Rechtswahl 
 
Z 19. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen 
dem Kunden und dem Kreditinstitut gilt österrei-
chisches Recht. 

3 Gerichtsstand 
 
Z 20. (1) Klagen eines Unternehmers gegen das 
Kreditinstitut können nur beim sachlich zustän-
digen Gericht am Sitz der Hauptniederlassung 
des Kreditinstituts erhoben werden. Dieser Ge-
richtsstand ist auch für Klagen des Kreditinsti-
tuts gegen einen Unternehmer maßgeblich, wo-
bei das Kreditinstitut berechtigt ist, seine 
Rechte auch bei jedem anderen örtlich und 
sachlich zuständigen Gericht geltend zu ma-
chen. 

(2) Der für Klagen eines Verbrauchers oder ge-
gen einen Verbraucher bei Vertragsabschluss 
mit dem Kreditinstitut gegebene allgemeine Ge-
richtsstand in Österreich bleibt auch dann erhal-
ten, wenn der Verbraucher nach Vertragsab-
schluss seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt 
und österreichische gerichtliche Entscheidun-
gen in diesem Land vollstreckbar sind. 
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G Beendigung der Geschäftsverbindung 
 
1 Ordentliche Kündigung in der Geschäfts-
verbindung mit Unternehmern 

 
Z 21. Soweit keine Vereinbarung auf bestimmte 
Zeit vorliegt, können das Kreditinstitut und der 
Kunde die gesamte Geschäftsverbindung oder 
einzelne Teile davon (auch Kreditverträge und 
Rahmenverträge für Zahlungsdienste wie ins-
besondere Girokontoverträge) jederzeit unter 
Einhaltung einer angemessenen Frist kündigen. 
Im Voraus bezahlte Entgelte werden nicht 
rückerstattet. 

 
2 Ordentliche Kündigung in der Geschäfts-
verbindung mit Verbrauchern 

a) Kündigung durch den Kunden 

 

Z 21a. (1) Der Kunde kann einen Rahmenver-
trag für Zahlungsdienste, insbesondere den Gi-
rokontovertrag, jederzeit kostenlos kündigen. 
Das Recht zur kostenlosen und fristlosen Kün-
digung eines Rahmenvertrags für Zahlungs-
dienste, insbesondere des Girokontovertrags, 
anlässlich einer vom Kreditinstitut vorgeschla-
genen Änderung der AGB oder eines Rahmen-
vertrags für Zahlungsdienste, insbesondere des 
Girokontovertrags (Z 2 (5)), bleibt unberührt. 
 
(2) Kreditverträge mit unbestimmter Laufzeit 
kann der Kunde jederzeit unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von einem Monat kostenlos 
kündigen. 
 
(3) Alle übrigen auf unbestimmte Zeit abge-
schlossenen Dauerverträge mit dem Kreditinsti-
tut kann der Kunde jederzeit unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von einem Monat kündi-
gen. 
 

b) Kündigung durch das Kreditinstitut 

Z 21b. Das Kreditinstitut kann auf unbestimmte 
Zeit abgeschlossene Vereinbarungen, ein-
schließlich Rahmenverträge für Zahlungs-
dienste (insbesondere Girokontoverträge) und 
Kreditverträge, unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von zwei Monaten kündigen. Die 
Kündigung muss dem Kunden in Papierform 

G Beendigung der Geschäftsverbindung 
 
1 Ordentliche Kündigung in der Geschäfts-
verbindung mit Unternehmern 

 
Z 21. Soweit keine Vereinbarung auf bestimmte 
Zeit vorliegt, können das Kreditinstitut und der 
Kunde die gesamte Geschäftsverbindung oder 
einzelne Teile davon (auch Kreditverträge und 
Rahmenverträge für Zahlungsdienste wie ins-
besondere Girokontoverträge) jederzeit unter 
Einhaltung einer angemessenen Frist kündigen. 
Im Voraus bezahlte Entgelte werden nicht 
rückerstattet. 

 
2 Ordentliche Kündigung in der Geschäfts-
verbindung mit Verbrauchern 

a) Kündigung durch den Kunden 

 

Z 21a. (1) Der Kunde kann einen Rahmenver-
trag für Zahlungsdienste, insbesondere den Gi-
rokontovertrag, jederzeit kostenlos kündigen. 
Das Recht zur kostenlosen und fristlosen Kün-
digung eines Rahmenvertrags für Zahlungs-
dienste, insbesondere des Girokontovertrags, 
anlässlich einer vom Kreditinstitut vorgeschla-
genen Änderung der AGB oder eines Rahmen-
vertrags für Zahlungsdienste, insbesondere des 
Girokontovertrags (Z 2 (5)), bleibt unberührt. 
 
(2) Kreditverträge mit unbestimmter Laufzeit 
kann der Kunde jederzeit unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von einem Monat kostenlos 
kündigen. 
 
(3) Alle übrigen auf unbestimmte Zeit abge-
schlossenen Dauerverträge mit dem Kreditinsti-
tut kann der Kunde jederzeit unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von einem Monat kündi-
gen. 
 

b) Kündigung durch das Kreditinstitut 

Z 21b. Das Kreditinstitut kann auf unbestimmte 
Zeit abgeschlossene Vereinbarungen, ein-
schließlich Rahmenverträge für Zahlungs-
dienste (insbesondere Girokontoverträge) und 
Kreditverträge, unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von zwei Monaten kündigen. Die 
Kündigung muss dem Kunden in Papierform 



 
  

                                                                                                     
 Seite 12 

oder auf einem anderen vereinbarten dauerhaf-
ten Datenträger mitgeteilt werden. 
 

3 Kündigung aus wichtigem Grund 

 

Z 22. (1) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 
können das Kreditinstitut und der Kunde die ge-
samte Geschäftsverbindung oder einzelner Ge-
schäftsbeziehungen jederzeit mit sofortiger Wir-
kung kündigen. 
 
(2) Ein wichtiger Grund, der das Kreditinstitut 
zur Kündigung berechtigt, liegt insbesondere 
vor, wenn 

- der Kunde in wesentlichen Belangen un-
richtige Angaben über seine Vermögens-
verhältnisse oder sonstige Umstände ge-
macht hat und das Kreditinstitut bei Kennt-
nis der wahren Vermögensverhältnisse 
oder sonstigen Umstände den Vertrag 
nicht abgeschlossen hätte, oder 

- der Kunde eine Verpflichtung zur Bestel-
lung oder Verstärkung von Sicherheiten 
nicht erfüllt hat oder nicht erfüllen kann und 
dadurch die Erfüllung der Verbindlichkei-
ten gegenüber dem Kreditinstitut gefähr-
det ist. 

 
 

4 Rechtsfolgen 
 
Z 23. (1) Mit Beendigung der gesamten Ge-
schäftsverbindung oder einzelner Teile davon 
werden daraus geschuldete Beträge sofort fäl-
lig. Der Kunde ist außerdem verpflichtet, das 
Kreditinstitut von allen für ihn übernommenen 
Verpflichtungen zu befreien. 
 
(2) Weiters ist das Kreditinstitut berechtigt, alle 
für den Kunden übernommenen Verpflichtun-
gen zu kündigen und mit Wirkung für den Kun-
den auszugleichen sowie unter Vorbehalt des 
Eingangs erfolgte Gutschriften sofort rückzube-
lasten. Ansprüche aus Wertpapieren, insbeson-
dere Wechsel und Scheck, können vom Kredit-
institut bis zur Abdeckung eines etwa vorhande-
nen Schuldsaldos geltend gemacht werden. 
 

(3) Im Falle der Beendigung der gesamten Ge-
schäftsverbindung oder einzelner Geschäftsbe-
ziehungen wird das Kreditinstitut dem Kunden, 
der Verbraucher ist, die für einen bestimmten 
Zeitraum im Voraus bezahlten Entgelte für Zah-
lungsdienste anteilig erstatten. 

 
 

oder auf einem anderen vereinbarten dauerhaf-
ten Datenträger mitgeteilt werden. 
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- der Kunde in wesentlichen Belangen un-
richtige Angaben über seine Vermögens-
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- der Kunde eine Verpflichtung zur Bestel-
lung oder Verstärkung von Sicherheiten 
nicht erfüllt hat oder nicht erfüllen kann und 
dadurch die Erfüllung der Verbindlichkei-
ten gegenüber dem Kreditinstitut gefähr-
det ist. 

 
 

4 Rechtsfolgen 
 
Z 23. (1) Mit Beendigung der gesamten Ge-
schäftsverbindung oder einzelner Teile davon 
werden daraus geschuldete Beträge sofort fäl-
lig. Der Kunde ist außerdem verpflichtet, das 
Kreditinstitut von allen für ihn übernommenen 
Verpflichtungen zu befreien. 
 
(2) Weiters ist das Kreditinstitut berechtigt, alle 
für den Kunden übernommenen Verpflichtun-
gen zu kündigen und mit Wirkung für den Kun-
den auszugleichen sowie unter Vorbehalt des 
Eingangs erfolgte Gutschriften sofort rückzube-
lasten. Ansprüche aus Wertpapieren, insbeson-
dere Wechsel und Scheck, können vom Kredit-
institut bis zur Abdeckung eines etwa vorhande-
nen Schuldsaldos geltend gemacht werden. 
 

(3) Im Falle der Beendigung der gesamten Ge-
schäftsverbindung oder einzelner Geschäftsbe-
ziehungen wird das Kreditinstitut dem Kunden, 
der Verbraucher ist, die für einen bestimmten 
Zeitraum im Voraus bezahlten Entgelte für Zah-
lungsdienste anteilig erstatten. 
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(4) Die AGB gelten auch nach Beendigung der 
Geschäftsverbindung bis zu deren völligen Ab-
wicklung weiter. 

(4) Die AGB gelten auch nach Beendigung der 
Geschäftsverbindung bis zu deren völligen Ab-
wicklung weiter. 

H Auszahlungsverweigerungsrecht 
 
Z 24. (1) Das Kreditinstitut darf die Auszahlung 
eines Kreditbetrags aus sachlich gerechtfertig-
ten Gründen verweigern. 
 
(2) Sachlich gerechtfertigte Gründe im Sinne 
des Absatzes 1 liegen dann vor, wenn sich nach 
Vertragsabschluss 

- Umstände ergeben, die eine Ver-
schlechterung der Vermögenslage des 
Kreditnehmers oder eine Entwertung 
bedungener Sicherheiten in einem sol-
chen Ausmaß erweisen, dass die Rück-
zahlung des Kredites oder die Entrich-
tung der Zinsen selbst bei Verwertung 
der Sicherheiten gefährdet sind, oder 

- beim Kreditinstitut der objektiv begrün-
dete Verdacht ergibt, dass der Kreditbe-
trag durch den Kreditnehmer auf eine 
vertrags- oder gesetzeswidrige Art ver-
wendet wird. 

 
(3) Verbrauchern hat das Kreditinstitut diese 
Absicht unverzüglich auf Papier oder einem an-
deren dauerhaften Datenträger unter Angabe 
der Gründe mitzuteilen. Die Angabe der Gründe 
hat zu unterbleiben, soweit dadurch die öffentli-
che Sicherheit oder Ordnung gefährdet würde. 
 

H Auszahlungsverweigerungsrecht 
 
Z 24. (1) Das Kreditinstitut darf die Auszahlung 
eines Kreditbetrags aus sachlich gerechtfertig-
ten Gründen verweigern. 
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- Umstände ergeben, die eine Ver-
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Kreditnehmers oder eine Entwertung 
bedungener Sicherheiten in einem sol-
chen Ausmaß erweisen, dass die Rück-
zahlung des Kredites oder die Entrich-
tung der Zinsen selbst bei Verwertung 
der Sicherheiten gefährdet sind, oder 

- beim Kreditinstitut der objektiv begrün-
dete Verdacht ergibt, dass der Kreditbe-
trag durch den Kreditnehmer auf eine 
vertrags- oder gesetzeswidrige Art ver-
wendet wird. 

 
(3) Verbrauchern hat das Kreditinstitut diese 
Absicht unverzüglich auf Papier oder einem an-
deren dauerhaften Datenträger unter Angabe 
der Gründe mitzuteilen. Die Angabe der Gründe 
hat zu unterbleiben, soweit dadurch die öffentli-
che Sicherheit oder Ordnung gefährdet würde. 
 

II Bankauskunft 
 
Z 25. Allgemein gehaltene bankübliche Aus-
künfte über die wirtschaftliche Lage eines Un-
ternehmens werden, soweit keine Verpflichtung 
hierzu besteht, nur unverbindlich und gegen-
über Unternehmern nur schriftlich erteilt. 

II Bankauskunft 
 
Z 25. Allgemein gehaltene bankübliche Aus-
künfte über die wirtschaftliche Lage eines Un-
ternehmens werden, soweit keine Verpflichtung 
hierzu besteht, nur unverbindlich und gegen-
über Unternehmern nur schriftlich erteilt. 
 
 

III Eröffnung und Führung von Konten und 
Depots 
 
A Anwendungsbereich 
 
Z 26. Soweit nichts anderes bestimmt wird, gel-
ten die im Folgenden für Konten getroffenen 
Regelungen auch für Depots. 

 

B Eröffnung von Konten 
 
Z 27. Bei Eröffnung eines Kontos hat der künf-
tige Kontoinhaber seine Identität 

III Eröffnung und Führung von Konten und 
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A Anwendungsbereich 
 
Z 26. Soweit nichts anderes bestimmt wird, gel-
ten die im Folgenden für Konten getroffenen 
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B Eröffnung von Konten 
 
Z 27. Bei Eröffnung eines Kontos hat der künf-
tige Kontoinhaber seine Identität 



 
  

                                                                                                     
 Seite 14 

nachzuweisen. Konten werden unter dem Na-
men oder der Firma des Kontoinhabers und ei-
ner Nummer (IBAN) geführt. 

C Unterschriftsproben 

 
Z 28. Diejenigen Personen, die über das Konto 
verfügungsberechtigt bzw. zeichnungsberech-
tigt sein sollen, haben beim Kreditinstitut ihre 
Unterschrift zu hinterlegen. Das Kreditinstitut 
wird schriftliche Dispositionen im Rahmen der 
Kontoverbindung mit dem Kunden aufgrund der 
hinterlegten Unterschriften zulassen. 

D Verfügungsberechtigung und Zeich-
nungsberechtigung 

 
1 Verfügungsberechtigung 
 
Z 29. Zur Verfügung über das Konto ist lediglich 
der Kontoinhaber berechtigt. Zu seiner Vertre-
tung sind nur jene Personen befugt, deren Ver-
tretungsberechtigung sich aus dem Gesetz 
ergibt oder denen ausdrücklich und schriftlich 
eine Vollmacht zur Verfügung über dieses 
Konto erteilt wurde; sie haben ihre Identität und 
Vertretungsberechtigung nachzuweisen. Bei 
Vorsorgevollmachten, deren Wirksamkeit im 
Österreichischen Zentralen Vertretungsver-
zeichnis registriert wurde, genügt eine Voll-
macht, die allgemein die Verfügung über die 
Konten des Vollmachtgebers umfasst. 

 

2 Zeichnungsberechtigung 
 

Z 30. (1) Der Kontoinhaber kann anderen Per-
sonen ausdrücklich und schriftlich eine Zeich-
nungsberechtigung erteilen. Der Zeichnungsbe-
rechtigte hat dem Kreditinstitut seine Identität 
nachzuweisen. Der Zeichnungsberechtigte ist 
ausschließlich zur Vornahme und zum Widerruf 
von Dispositionen über die Kontoforderung be-
fugt. 
 
(2) Die Zeichnungsberechtigung über ein Depot 
umfasst auch die Befugnis, Wertpapiere im 
Rahmen der vorhandenen Deckung zu kaufen 
und zu verkaufen. 
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E Besondere Kontoarten 
 
1 Subkonto 
 
Z 31. Zu einem Konto können Subkonten ge-
führt werden. Selbst wenn diese mit einer Sub-
bezeichnung versehen werden, ist dem Kredit-
institut gegenüber ausschließlich der Kontoin-
haber berechtigt und verpflichtet. 

2 Treuhandkonto 

Z 32. Bei Treuhandkonten ist dem Kreditinstitut 
gegenüber ausschließlich der Treuhänder als 
Kontoinhaber berechtigt und verpflichtet.  

3 Gemeinschaftskonto 

Z 33. (1) Ein Konto kann auch für mehrere Inha-
ber eröffnet werden (Gemeinschaftskonto). Ver-
fügungen über das Konto, insbesondere des-
sen Schließung und die Erteilung von Zeich-
nungsberechtigungen, können nur von allen In-
habern gemeinsam vorgenommen werden. 
Zeichnungsberechtigungen können von jedem 
einzelnen Kontomitinhaber widerrufen werden. 
Jeder Kontoinhaber kann sich im Einzelfall bei 
Verfügungen über das Konto durch einen ei-
gens dazu Bevollmächtigten vertreten lassen. 
 
(2) Für Verpflichtungen aus dem Konto haften 
alle Inhaber zur ungeteilten Hand. 
 
(3) Wurde nicht ausdrücklich anderes verein-
bart, so ist jeder Kontomitinhaber allein berech-
tigt, über die Kontoforderung zu disponieren. 
Diese Berechtigung umfasst auch die Befugnis, 
Wertpapiere im Rahmen der vorhandenen De-
ckung zu kaufen und zu verkaufen. Die Berech-
tigung des Kontomitinhabers wird jedoch durch 
den ausdrücklichen Widerspruch eines anderen 
Kontomitinhabers beendet; in diesem Fall sind 
nur alle Kontomitinhaber gemeinsam berech-
tigt. 
 
4 Fremdwährungskonto 
 
Z 34. (1) Führt das Kreditinstitut für den Kunden 
ein Fremdwährungskonto, so sind Überweisun-
gen in der betreffenden ausländischen Wäh-
rung diesem Konto gutzuschreiben, sofern nicht 
ein anders lautender Überweisungsauftrag vor-
liegt. 
 

E Besondere Kontoarten 
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(2) Die Verpflichtung des Kreditinstituts zur Aus-
führung einer Verfügung zu Lasten eines 
Fremdwährungsguthabens oder zur Erfüllung 
einer Fremdwährungsverbindlichkeit ist in dem 
Umfang und solange ausgesetzt, wie das Kre-
ditinstitut in der Währung, auf die das Fremd-
währungsguthaben oder die Verbindlichkeit lau-
tet, wegen politisch bedingter Maßnahmen oder 
Ereignisse im Lande dieser Währung nicht oder 
nur eingeschränkt verfügen kann. In dem Um-
fang und solange diese Maßnahmen oder Er-
eignisse andauern, ist das Kreditinstitut auch 
nicht zu einer Erfüllung an einem anderen Ort 
außerhalb des Landes der Währung, in einer 
anderen Währung (auch nicht in Euro) oder 
durch Anschaffung von Bargeld verpflichtet. Die 
Verpflichtung des Kreditinstituts zur Ausführung 
einer Verfügung zu Lasten eines Fremdwäh-
rungsguthabens ist dagegen nicht ausgesetzt, 
wenn sie das Kreditinstitut vollständig im eige-
nen Haus ausführen kann. Das Recht des Kun-
den und des Kreditinstituts, fällige gegenseitige 
Forderungen in derselben Währung miteinan-
der zu verrechnen, bleibt von den vorstehenden 
Regelungen unberührt. 

(2) Die Verpflichtung des Kreditinstituts zur Aus-
führung einer Verfügung zu Lasten eines 
Fremdwährungsguthabens oder zur Erfüllung 
einer Fremdwährungsverbindlichkeit ist in dem 
Umfang und solange ausgesetzt, wie das Kre-
ditinstitut in der Währung, auf die das Fremd-
währungsguthaben oder die Verbindlichkeit lau-
tet, wegen politisch bedingter Maßnahmen oder 
Ereignisse im Lande dieser Währung nicht oder 
nur eingeschränkt verfügen kann. In dem Um-
fang und solange diese Maßnahmen oder Er-
eignisse andauern, ist das Kreditinstitut auch 
nicht zu einer Erfüllung an einem anderen Ort 
außerhalb des Landes der Währung, in einer 
anderen Währung (auch nicht in Euro) oder 
durch Anschaffung von Bargeld verpflichtet. Die 
Verpflichtung des Kreditinstituts zur Ausführung 
einer Verfügung zu Lasten eines Fremdwäh-
rungsguthabens ist dagegen nicht ausgesetzt, 
wenn sie das Kreditinstitut vollständig im eige-
nen Haus ausführen kann. Das Recht des Kun-
den und des Kreditinstituts, fällige gegenseitige 
Forderungen in derselben Währung miteinan-
der zu verrechnen, bleibt von den vorstehenden 
Regelungen unberührt. 

F Kontoabschlüsse und Depotaufstellungen 
 
Z 35.  (1) Mangels anderer Vereinbarung 
schließt das Kreditinstitut Konten vierteljährlich 
ab. Die seit dem letzten Kontoabschluss jeweils 
angefallenen Zinsen und Entgelte sind Teil des 
Abschlusssaldos, der in der Folge weiterver-
zinst wird („Zinseszinsen“). Den Kontoab-
schluss erhält der Kunde mit einem Kontoaus-
zug. 
 
(2) Depotaufstellungen werden einmal im Quar-
tal erteilt.  

F Kontoabschlüsse und Depotaufstellungen 
 
Z 35.  (1) Mangels anderer Vereinbarung 
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zinst wird („Zinseszinsen“). Den Kontoab-
schluss erhält der Kunde mit einem Kontoaus-
zug. 
 
(2) Depotaufstellungen werden einmal im Quar-
tal erteilt.  
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IV Giroverkehr 
 
A Überweisungsaufträge 
 
Z 36. (1) Bei Überweisungsaufträgen in Euro 
zugunsten eines Empfängers dessen Konto bei 
einem Zahlungsdienstleister innerhalb Öster-
reichs oder eines anderen Staats des Europäi-
schen Wirtschaftsraums (EWR) geführt wird, 
hat der Kunde den Empfänger mit dessen Inter-
national Bank Account Number (IBAN) zu be-
zeichnen. Bei Überweisungsaufträgen in ande-
rer Währung als in Euro zugunsten eines Emp-
fängers, dessen Konto bei einem Zahlungs-
dienstleister innerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraums (EWR) geführt wird, hat der 
Kunde den Empfänger mit dessen International 
Bank Account Number (IBAN) und dem Bank 
Identifier Code (BIC) des Zahlungsdienstleis-
ters des Empfängers zu bezeichnen. 
 
(2) Bei Überweisungsaufträgen zugunsten ei-
nes Empfängers, dessen Konto bei einem Zah-
lungsdienstleister außerhalb des EWR geführt 
wird, hat der Kunde den Empfänger mit dessen 
Namen  

-  
und International Bank Account Number (IBAN) 
zu bezeichnen sowie den Bank Identifier Code 
(BIC) des Zahlungsdienstleisters des Empfän-
gers anzugeben. 
 
(3) Die Angaben, die vom Kunden im Rahmen 
der Absätze (1) und (2) zu machen sind, stellen 
den Kundenidentifikator des Empfängers dar, 
an Hand dessen der Überweisungsauftrag aus-
geführt wird. Darüberhinausgehende Angaben 
zum Empfänger sind nicht Teil dieses Kun-
denidentifikators, dienen lediglich Dokumentati-
onszwecken und bleiben bei Ausführung der 
Überweisung unbeachtet. 
 
(4) Der im Überweisungsauftrag angegebene 
Verwendungszweck ist für das Kreditinstitut in 
jedem Fall unbeachtlich. 
 
(5) Die Übernahme eines Überweisungsauf-
trags durch das Kreditinstitut begründet allein 
noch keinerlei Rechte eines Dritten gegenüber 
dem Kreditinstitut. 
 
(6) Das Kreditinstitut ist zur Durchführung eines 
Überweisungsauftrags nur dann verpflichtet, 
wenn dafür auf dem angegebenen Konto des 
Kunden vollständige Deckung (Guthaben, ein-
geräumte Kontoüberziehung) vorhanden ist. 

IV Giroverkehr 
 
A Überweisungsaufträge 
 
Z 36. (1) Bei Überweisungsaufträgen in Euro 
zugunsten eines Empfängers dessen Konto bei 
einem Zahlungsdienstleister innerhalb Öster-
reichs oder eines anderen Staats des Europäi-
schen Wirtschaftsraums (EWR) geführt wird, 
hat der Kunde den Empfänger mit dessen Inter-
national Bank Account Number (IBAN) zu be-
zeichnen. Bei Überweisungsaufträgen in ande-
rer Währung als in Euro zugunsten eines Emp-
fängers, dessen Konto bei einem Zahlungs-
dienstleister innerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraums (EWR) geführt wird, hat der 
Kunde den Empfänger mit dessen International 
Bank Account Number (IBAN) und dem Bank 
Identifier Code (BIC) des Zahlungsdienstleis-
ters des Empfängers zu bezeichnen. 
 
(2) Bei Überweisungsaufträgen zugunsten ei-
nes Empfängers, dessen Konto bei einem Zah-
lungsdienstleister außerhalb des EWR geführt 
wird, hat der Kunde den Empfänger mit dessen 
Namen  

-  
und International Bank Account Number (IBAN) 
zu bezeichnen sowie den Bank Identifier Code 
(BIC) des Zahlungsdienstleisters des Empfän-
gers anzugeben. 
 
(3) Die Angaben, die vom Kunden im Rahmen 
der Absätze (1) und (2) zu machen sind, stellen 
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(7) Der Kunde ist berechtigt, für die Erteilung 
des Überweisungsauftrags an das Kreditinstitut 
auch einen Zahlungsauslösedienst zu nutzen. 
 
(8) Beim Kreditinstitut oder bei einem vom Kun-
den beauftragten Zahlungsauslösedienstleister 
eingegangene Überweisungsaufträge (Z 39a) 
können vom Kunden nicht einseitig widerrufen 
werden. Ist zu einem Überweisungsauftrag ein 
späterer Durchführungstermin vereinbart, tritt 
die Unwiderruflichkeit erst mit Ablauf des dem 
Durchführungstermin vorangehenden Ge-
schäftstages ein. 
 
(9) Sofern das Kreditinstitut die Durchführung 
eines Überweisungsauftrages ablehnt, wird es 
den Kunden in der mit dem Kunden vereinbar-
ten Form so rasch als möglich, jedenfalls aber 
innerhalb der in Ziffer 39a (3) und (4) genannten 
Fristen, über die Ablehnung und darüber infor-
mieren, wie der Überweisungsauftrag berichtigt 
werden kann, um die Durchführung künftig zu 
ermöglichen. Die Angabe eines Grundes für die 
Ablehnung wird nur erfolgen, sofern dies nicht 
einen Verstoß gegen österreichische oder ge-
meinschaftsrechtliche Rechtsvorschriften bzw. 
eine gerichtliche oder verwaltungsbehördliche 
Anordnung darstellen würde. Überweisungsauf-
träge, die das Kreditinstitut berechtigter Weise 
ablehnt, lösen die in Z 39a dieser Bedingungen 
vereinbarten Ausführungsfristen nicht aus. 
 
(10) Informationen über ausgeführte Überwei-
sungsaufträge (Referenz, Betrag, Währung, 
Entgelte, Zinsen, Wechselkurs, Wertstellung 
der Belastung) und sonstige zu Lasten seines 
Kontos ausgeführte Zahlungen, insbesondere 
im Rahmen eines Lastschriftverfahrens, werden 
dem Kunden, der Verbraucher ist, – sofern noch 
nicht anlässlich der jeweiligen Transaktion im 
Kontoauszug ausgewiesen – einmal monatlich 
vom Kreditinstitut kostenlos auf die mit dem 
Kunden im Rahmenvertrag vereinbarte Weise 
(zB eBanking oder Selbstbedienungsgeräte des 
Kreditinstituts) derart zugänglich gemacht, dass 
er die Information unverändert aufbewahren 
oder reproduzieren kann. Das Kreditinstitut wird 
dem Kunden über dessen Verlangen die Infor-
mationen auch einmal monatlich gegen Kosten-
ersatz auf Papier übermitteln. 
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B Ausführungsfristen 
 
Z 36a. (1) Zahlungsaufträge, die nach den für 
die jeweilige Zahlungsart festgelegten Uhrzei-
ten (Eingangszeitpunkte) nahe am Ende der 
Geschäftszeit, oder an einem Tag, der kein Ge-
schäftstag ist, bei dem Kreditinstitut einlangen, 
werden so behandelt, als seien sie am folgen-
den Geschäftstag eingegangen. Das Kreditin-
stitut wird dem Kunden, der Verbraucher ist, 
rechtzeitig vor und bei Abschluss des Girokon-
tovertrags und danach bei jeder Änderung der 
Eingangszeitpunkte die festgelegten Eingangs-
zeitpunkte in Papierform oder - bei entspre-
chender Vereinbarung mit dem Kunden - auf ei-
nem anderen dauerhaften Datenträger mittei-
len. Als Geschäftstag gilt jeder Tag, an dem das 
Kreditinstitut den für die Ausführung des beauf-
tragten Zahlungsvorgangs erforderlichen Ge-
schäftsbetrieb unterhält. 
 
(2) Wird zwischen dem Kunden, der einen Zah-
lungsauftrag erteilt, und dem Kreditinstitut ver-
einbart, dass die Ausführung eines Zahlungs-
auftrages zu einem bestimmten Tag oder am 
Ende eines bestimmten Zeitraumes oder an 
dem Tag, an dem der Kunde dem Kreditinstitut 
den Geldbetrag zur Verfügung stellt, beginnen 
soll, so gilt der vereinbarte Termin als Zeitpunkt 
des Eingangs. Fällt der vereinbarte Termin nicht 
auf einen Geschäftstag des Kreditinstituts, so 
wird der Zahlungsauftrag so behandelt, als sei 
er am darauffolgenden Geschäftstag eingegan-
gen. 
 
(3) Das Kreditinstitut stellt sicher, dass nach 
dem Eingangszeitpunkt der Betrag, der Gegen-
stand des Zahlungsvorganges ist, spätestens 
am Ende des folgenden Geschäftstags (bei in 
Papierform ausgelösten Zahlungsvorgängen 
am Ende des zweitfolgenden Geschäftstags), 
beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-
fängers einlangt. Diese Fristen gelten nur für fol-
gende Zahlungsvorgänge innerhalb des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes („EWR“): 
(i) Zahlungsvorgänge in Euro und 
(ii) Zahlungsvorgänge, bei denen Beträge in 
Euro in einen nicht dem Euro-Währungsgebiet 
angehörenden EWR-Vertragsstaat transferiert 
und dort in die nationale Währung umgerechnet 
werden. 
 
(4) Für in Abs. 3 nicht genannte Zahlungsvor-
gänge innerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raums beträgt die in Abs. 3 angesprochene 
Ausführungsfrist 4 Geschäftstage. 
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C Gutschriften und Stornorecht 
 
Z 37. (1) Bei aufrechtem Girokontovertrag ist 
das Kreditinstitut verpflichtet und unwiderruflich 
befugt, Geldbeträge für den Kunden entgegen-
zunehmen und seinem Konto gutzubringen. 
Den Auftrag, einem Kunden einen Geldbetrag 
zur Verfügung zu stellen, wird das Kreditinstitut 
durch Gutschrift des Betrages auf dem Konto 
des Kunden ausführen, wenn sich aus dem Auf-
trag nichts anderes ergibt. Wird das im Auftrag 
angegebene Konto des Kunden nicht in jener 
Währung geführt, auf die der Auftrag lautet, er-
folgt die Gutschrift nach Umrechnung in die 
Währung des Kontos zum Kurs des Tages, an 
dem der im Auftrag genannte Geldbetrag zur 
Verfügung des Kreditinstituts steht und von die-
sem verwertet werden kann. 
 
(2) Informationen über seinem Konto gutge-
schriebene Überweisungen (Referenz, Betrag, 
Währung, Entgelte, Zinsen, Wechselkurs, Wert-
stellung der Gutschrift) werden dem Kunden, 
der Verbraucher ist, - sofern noch nicht anläss-
lich der jeweiligen Transaktion im Kontoauszug 
ausgewiesen - einmal monatlich kostenlos vom 
Kreditinstitut auf die mit dem Kunden im Rah-
menvertrag vereinbarte Weise (z.B. eBanking 
oder Selbstbedienungsgeräte des Kreditinsti-
tuts) derart zugänglich gemacht, dass er diese 
unverändert aufbewahren oder reproduzieren 
kann. 
 
(3) Das Kreditinstitut ist berechtigt, eigene Ent-
gelte für die Überweisung vom gutzuschreiben-
den Betrag abzuziehen. Das Kreditinstitut wird 
den Überweisungsbetrag und abgezogene Ent-
gelte gesondert ausweisen. Wird ein dem Kun-
den gutzuschreibender Zahlungsvorgang vom 
oder über den Kunden als Zahlungsempfänger 
ausgelöst, so wird das Kreditinstitut dem Kun-
den den Betrag der Gutschrift auf seinem Konto 
in voller Höhe gutschreiben. 
 
(4) Das Kreditinstitut kann Gutschriften, die es 
aufgrund eines eigenen Irrtums vorgenommen 
hat, jederzeit stornieren. In anderen Fällen wird 
das Kreditinstitut die Gutschrift nur dann stor-
nieren, wenn ihm die Unwirksamkeit des Über-
weisungsauftrags nachgewiesen wurde. Durch 
einen zwischenzeitlichen Rechnungsabschluss 
wird das Recht zum Storno nicht beseitigt. Be-
steht das Recht zum Storno, kann das Kreditin-
stitut die Verfügung über die gutgeschriebenen 
Beträge verweigern. 

C Gutschriften und Stornorecht 
 
Z 37. (1) Bei aufrechtem Girokontovertrag ist 
das Kreditinstitut verpflichtet und unwiderruflich 
befugt, Geldbeträge für den Kunden entgegen-
zunehmen und seinem Konto gutzubringen. 
Den Auftrag, einem Kunden einen Geldbetrag 
zur Verfügung zu stellen, wird das Kreditinstitut 
durch Gutschrift des Betrages auf dem Konto 
des Kunden ausführen, wenn sich aus dem Auf-
trag nichts anderes ergibt. Wird das im Auftrag 
angegebene Konto des Kunden nicht in jener 
Währung geführt, auf die der Auftrag lautet, er-
folgt die Gutschrift nach Umrechnung in die 
Währung des Kontos zum Kurs des Tages, an 
dem der im Auftrag genannte Geldbetrag zur 
Verfügung des Kreditinstituts steht und von die-
sem verwertet werden kann. 
 
(2) Informationen über seinem Konto gutge-
schriebene Überweisungen (Referenz, Betrag, 
Währung, Entgelte, Zinsen, Wechselkurs, Wert-
stellung der Gutschrift) werden dem Kunden, 
der Verbraucher ist, - sofern noch nicht anläss-
lich der jeweiligen Transaktion im Kontoauszug 
ausgewiesen - einmal monatlich kostenlos vom 
Kreditinstitut auf die mit dem Kunden im Rah-
menvertrag vereinbarte Weise (z.B. eBanking 
oder Selbstbedienungsgeräte des Kreditinsti-
tuts) derart zugänglich gemacht, dass er diese 
unverändert aufbewahren oder reproduzieren 
kann. 
 
(3) Das Kreditinstitut ist berechtigt, eigene Ent-
gelte für die Überweisung vom gutzuschreiben-
den Betrag abzuziehen. Das Kreditinstitut wird 
den Überweisungsbetrag und abgezogene Ent-
gelte gesondert ausweisen. Wird ein dem Kun-
den gutzuschreibender Zahlungsvorgang vom 
oder über den Kunden als Zahlungsempfänger 
ausgelöst, so wird das Kreditinstitut dem Kun-
den den Betrag der Gutschrift auf seinem Konto 
in voller Höhe gutschreiben. 
 
(4) Das Kreditinstitut kann Gutschriften, die es 
aufgrund eines eigenen Irrtums vorgenommen 
hat, jederzeit stornieren. In anderen Fällen wird 
das Kreditinstitut die Gutschrift nur dann stor-
nieren, wenn ihm die Unwirksamkeit des Über-
weisungsauftrags nachgewiesen wurde. Durch 
einen zwischenzeitlichen Rechnungsabschluss 
wird das Recht zum Storno nicht beseitigt. Be-
steht das Recht zum Storno, kann das Kreditin-
stitut die Verfügung über die gutgeschriebenen 
Beträge verweigern. 
 



 
  

                                                                                                     
 Seite 21 

  

D Gutschrift - Eingang vorbehalten 
 
Z 38. (1) Schreibt das Kreditinstitut Beträge, 
die es im Auftrag des Kunden einzuziehen hat 
(insbesondere im Rahmen des Inkassos von 
Schecks, Wechseln und anderen Wertpapieren, 
Lastschriften etc.) oder die auf das Konto des 
Kunden überwiesen werden sollen, dem Konto 
des Kunden gut, bevor der einzuziehende oder 
überwiesene Betrag beim Kreditinstitut einge-
langt ist, so geschieht dies nur unter Vorbehalt 
des tatsächlichen Einlangens des gutgeschrie-
benen Betrags beim Kreditinstitut. Dies gilt auch 
dann, wenn der einzuziehende Betrag beim 
Kreditinstitut zahlbar sein sollte. 
 
(2) Aufgrund des Vorbehalts ist das Kreditinsti-
tut berechtigt, die Gutschrift durch einfache Bu-
chung rückgängig zu machen, wenn der Einzug 
oder die Überweisung gescheitert ist oder auf-
grund der wirtschaftlichen Verhältnisse eines 
Zahlungsverpflichteten, behördlicher Eingriffe 
oder anderer Gründe absehbar ist, dass das 
Kreditinstitut die unbeschränkte Verfügungs-
möglichkeit über den einzuziehenden oder 
überwiesenen Betrag nicht erlangen wird. 
 
(3) Der Vorbehalt kann ferner ausgeübt werden, 
wenn der gutgeschriebene Betrag im Ausland 
eingezogen oder vom Ausland überwiesen 
wurde und nach dem ausländischen Recht oder 
aufgrund einer mit ausländischen Kreditinstitu-
ten getroffenen Vereinbarung von dritter Seite 
dem Kreditinstitut rückbelastet wird. 
 
(4) Bei aufrechtem Vorbehalt ist das Kreditinsti-
tut auch berechtigt, dem Kunden die Verfügung 
über die gutgeschriebenen Beträge zu verwei-
gern. Der Vorbehalt wird durch Rechnungsab-
schlüsse nicht beseitigt. 
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E Belastungsbuchungen 
 
Z 39. (1) Bei Überweisungsaufträgen sind Be-
lastungsbuchungen erst dann als Mitteilung 
über die Durchführung zu verstehen, wenn die 
Belastungsbuchung nicht innerhalb von zwei 
Geschäftstagen (Z 39a (1)) rückgängig ge-
macht wird. 
 
(2) Schecks und sonstige Zahlungsanweisun-
gen sowie SEPA-Firmenlastschriften (Z 42a (1)) 
sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung 
auf dem bezogenen Konto des Kunden nicht in-
nerhalb von drei Geschäftstagen rückgängig 
gemacht wird, es sei denn, das Kreditinstitut hat 
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schon zuvor den Einreicher von der Einlösung 
verständigt oder an ihn Barzahlung geleistet. 
SEPA-Lastschriften (Z 42a (1)) sind mit Ablauf 

von fünf Geschäftstagen eingelöst. 
 

schon zuvor den Einreicher von der Einlösung 
verständigt oder an ihn Barzahlung geleistet. 
SEPA-Lastschriften (Z 42a (1)) sind mit Ablauf 

von fünf Geschäftstagen eingelöst. 
 

F SEPA-Lastschrift- und SEPA-Firmenlast-
schriftaufträge 
 
Z 39a. (1) Eine SEPA-Lastschrift liegt vor, wenn 
der Zahler den Empfänger mittels eines SEPA-
Lastschriftmandats direkt und ohne Einschal-
tung des Kreditinstituts des Zahlers ermächtigt, 
zulasten des Kontos des Zahlers Beträge ein-
zuziehen. 
Eine SEPA-Firmenlastschrift liegt vor, wenn 

- der Zahler den Empfänger mittels eines 
SEPA-Firmenlastschriftmandats er-
mächtigt, zulasten des Kontos des Zah-
lers Beträge einzuziehen 

- sowohl Zahler als auch Empfänger Un-
ternehmer sind, und 

- das SEPA-Firmenlastschriftmandat 
auch dem Kreditinstitut des Zahlers 
schon vor der Kontobelastung vorliegt. 

Der Kunde stimmt der Belastung seines Kontos 
mit Beträgen, die von ihm ermächtigte Dritte zu-
lasten seines Kontos mittels SEPA-Lastschrift 
oder SEPA-Firmenlastschrift beim Kreditinstitut 
einziehen, zu. Diese Zustimmung kann vom 
Kunden jederzeit schriftlich widerrufen werden. 
Ein derartiger Widerruf wirkt ab dem seinem 
Eingang beim Kreditinstitut folgenden Ge-
schäftstag. In gleicher Weise kann gegenüber 
dem Kreditinstitut die Zustimmung für SEPA-
Lastschriften (nicht jedoch SEPAFirmen-Last-
schriften) eines ermächtigten Dritten auf einen 
bestimmten Betrag oder eine bestimmte Perio-
dizität oder beides begrenzt werden. 
 
(2) Das Kreditinstitut führt SEPA-Lastschriften 
und SEPA-Firmenlastschriften, mit welchen das 
Konto des Kunden belastet werden soll, auf-
grund der vom einziehenden Kreditinstitut über-
mittelten International Bank Account Number 
(IBAN) durch. Die Angaben zur IBAN stellen 
den Kundenidentifikator dar, an Hand dessen 
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dere der Name des Kontoinhabers des Kontos, 
von dem eingezogen werden soll, gemacht, die-
nen diese daher lediglich zu Dokumentations-
zwecken und bleiben bei der Ausführung der 
SEPA-Lastschrift bzw. der SEPA-Firmenlast-
schrift unbeachtet. Das Kreditinstitut ist zur 
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schäftstag. In gleicher Weise kann gegenüber 
dem Kreditinstitut die Zustimmung für SEPA-
Lastschriften (nicht jedoch SEPAFirmen-Last-
schriften) eines ermächtigten Dritten auf einen 
bestimmten Betrag oder eine bestimmte Perio-
dizität oder beides begrenzt werden. 
 
(2) Das Kreditinstitut führt SEPA-Lastschriften 
und SEPA-Firmenlastschriften, mit welchen das 
Konto des Kunden belastet werden soll, auf-
grund der vom einziehenden Kreditinstitut über-
mittelten International Bank Account Number 
(IBAN) durch. Die Angaben zur IBAN stellen 
den Kundenidentifikator dar, an Hand dessen 
die SEPA-Lastschrift bzw. die SEPA-Firmen-
lastschrift durchgeführt werden. Werden vom 
einziehenden Kreditinstitut darüberhinausge-
hende Angaben zum Kunden, wie insbeson-
dere der Name des Kontoinhabers des Kontos, 
von dem eingezogen werden soll, gemacht, die-
nen diese daher lediglich zu Dokumentations-
zwecken und bleiben bei der Ausführung der 
SEPA-Lastschrift bzw. der SEPA-Firmenlast-
schrift unbeachtet. Das Kreditinstitut ist zur 
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Durchführung eines SEPA-Lastschriftauftrags 
nur dann verpflichtet, wenn dafür auf dem ange-
gebenen Konto des Kunden vollständige De-
ckung (Guthaben, eingeräumte Kontoüberzie-
hung) vorhanden ist. 
 
(3) Der Kunde kann vom Kreditinstitut die Er-
stattung des seinem Konto aufgrund eines von 
ihm erteilten SEPA-Lastschriftmandats ange-
lasteten Betrags binnen acht Wochen ab dem 
Zeitpunkt der Belastung seines Kontos verlan-
gen. Das Kreditinstitut hat diesem Verlangen 
des Kunden innerhalb von zehn Geschäftsta-
gen nachzukommen und die Belastung seines 
Kontos mit dem eingezogenen Betrag mit Wert-
stellung zum Datum der Belastung des Kontos 
rückgängig zu machen. Bei vom Kunden erteil-
ten SEPA-Firmenlastschriftmandaten besteht 
kein Recht des Kunden, die Rückgängigma-
chung der Kontobelastung zu verlangen. 
 
(4) War die zulasten des Kontos des Kunden 
ausgeführte SEPA-Lastschrift bzw. SEPA-Fir-
menlastschrift vom Kunden nicht autorisiert, 
kann der Kunde die Erstattung des belasteten 
Betrags gemäß Z 16 (2) verlangen. 
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kann der Kunde die Erstattung des belasteten 
Betrags gemäß Z 16 (2) verlangen. 
 

V Änderung von Entgelten und Leistungen 
 
A Entgelts- und Leistungsänderungen ge-
genüber Unternehmern 
 
Z 40. (1) Das Kreditinstitut kann im Geschäft mit 
Unternehmern in Vereinbarungen vereinbarte 
Entgelte, die das Kreditinstitut oder der Kunde 
zu zahlen hat (einschließlich Soll- und Haben-
zinsen auf Giro- oder anderen Konten, Konto-
führungsgebühren etc), unter Berücksichtigung 
aller in Betracht kommenden Umstände (insbe-
sondere Veränderung der gesetzli-
chen und aufsichtsbehördlichen Rahmenbe-
dingungen, Veränderungen auf dem Geld- oder 
Kapitalmarkt, Veränderungen der Refinanzie-
rungskosten, Veränderungen des Personal- 
oder Sachaufwandes, Veränderungen des Ver-
braucherpreisindex etc.) nach billigem Ermes-
sen ändern. Gleiches gilt für die Änderung an-
derer Leistungen des Kreditinstituts, die auf-
grund der Änderung gesetzlicher Anforderun-
gen, der Sicherheit des Bankbetriebs, der tech-
nischen Entwicklung oder des erheblich gesun-
kenen, die Kostendeckung wesentlich beein-
trächtigenden Nutzungsgrads einer Leistung er-
folgen. 
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(2) Über Abs. 1 hinausgehende Änderungen 
von in Vereinbarungen vereinbarten Leistungen 
des Kreditinstituts oder Entgelte des Kunden, 
die Einführung neuer entgeltspflichtiger Leistun-
gen sowie neuer Entgelte für schon vereinbarte 
Leistungen werden dem Kunden vom Kreditin-
stitut spätestens zwei Monate vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens wie in 
Ziffer 2 vorgesehen angeboten. 
 
(3) Die Zustimmung des Kunden zu diesen Än-
derungen gilt als erteilt, wenn beim Kreditinstitut 
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkraft-
tretens kein schriftlicher oder elektronischer Wi-
derspruch des Kunden einlangt. Darauf wird 
das Kreditinstitut den Kunden im Änderungsan-
gebot hinweisen. Das Änderungsangebot wird 
dem Kunden in seiner für ihn eingerichteten 
elektronischen Mailbox (eBanking-Mailbox) zu-
gänglich gemacht, wobei das Änderungsange-
bot in jenem Zeitpunkt als zugegangen gilt, in 
dem es in der eBanking-Mailbox abrufbar ist. 
Wurde mit dem Kunden keine Vereinbarung 
über seine Teilnahme am eBanking abge-
schlossen, wird ihm das Änderungsangebot auf 
eine andere mit ihm vereinbarte Weise zugäng-
lich gemacht. 
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lich gemacht. 
 

B  Änderungen der in einem Rahmenvertrag 
für Zahlungsdienste mit Verbrauchern ver-
einbarten Zahlungsdienstleistungen des 
Kreditinstituts und Entgelte des Kunden 
 
Z 41. (1) Änderungen der in einem Rahmenver-
trag für Zahlungsdienste (insbesondere des Gi-
rokontovertrags) vereinbarten Entgelte (ausge-
nommen Zinsen), die Einführung von Entgelten 
und Änderungen der in einem Rahmenvertrag 
vereinbarten Leistungen des Kreditinstituts wer-
den dem Kunden vom Kreditinstitut mindestens 
zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt ihres Inkrafttretens angeboten. Das Än-
derungsangebot wird dem Kunden mitgeteilt. 
Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, 
wenn vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Inkrafttretens kein schriftlicher oder elektronisch 
über das eBanking per Internet erklärter Wider-
spruch des Kunden beim Kreditinstitut einlangt. 
Das Kreditinstitut wird den Kunden im Ände-
rungsangebot auf die jeweils angebotenen Än-
derungen hinweisen sowie darauf aufmerksam 
machen, dass sein Stillschweigen durch das 
Unterlassen eines schriftlichen oder elektro-
nisch über das eBanking erklärten Wider-
spruchs als Zustimmung zu den Änderungen 
gilt. Der Kunde hat das Recht, den 
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Rahmenvertrag bis zum Inkrafttreten der Ände-
rungen kostenlos fristlos zu kündigen; auch da-
rauf wird das Kreditinstitut im Änderungsange-
bot hinweisen.  
 
(2) Die Mitteilung an den Kunden über die an-
gebotenen Änderungen gemäß Abs. (1) kann in 
jeder Form erfolgen, die mit ihm vereinbart ist. 
Hat der Kunde eine Vereinbarung über seine 
Teilnahme am eBanking abgeschlossen, ist 
eine solche Form auch die Übermittlung des Än-
derungsangebots an das für die Teilnahme am 
eBanking für den Kunden eingerichtete Elektro-
nischer Mailbox, wobei der Kunde über das Vor-
handensein des Änderungsangebots in seiner 
Elektronischer Mailbox auf die mit ihm verein-
barte Weise (SMS, E-Mail, Post oder sonst ver-
einbarte Form) informiert werden wird. Das Än-
derungsangebot gilt in jenem Zeitpunkt als dem 
Kunden zugegangen, in dem er die Information 
über das Vorhandensein des Änderungsange-
bots in seiner Elektronischer Mailbox erhält.  
 
(3)  Auf dem in Abs. (1) vorgesehenen Weg wer-
den Änderungen der mit dem Kunden verein-
barten Entgelte im Ausmaß der Entwicklung des 
von der Statistik Austria veröffentlichten natio-
nalen Verbraucherpreisindex 2010 ("VPI") oder 
des an seine Stelle tretenden Index angeboten 
(erhöht oder gesenkt), wobei jeweils eine kauf-
männische Rundung auf ganze Cent erfolgt. 
Diese Anpassung erfolgt einmal jährlich mit Wir-
kung ab dem 1. Juli jeden Jahres. Die Anpas-
sung entspricht der Veränderung des Durch-
schnitts der Indexzahlen für das vorletzte Ka-
lenderjahr vor dem Änderungsangebot gegen-
über dem Durchschnitt der Indexzahlen für das 
letzte Kalenderjahr vor dem Änderungsange-
bot. Falls das Kreditinstitut in einem Jahr von ei-
ner Entgelterhöhung absieht, lässt dies das 
Recht des Kreditinstituts auf künftige Entgelter-
höhungen unberührt. Unterbleibt eine Entgelter-
höhung in einem oder mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren, kann diese (können diese) mit 
Wirkung ab der nächsten vorgenommenen Ent-
gelterhöhung nachgeholt werden, wobei in die-
sem Fall die Anpassung in jenem Ausmaß er-
folgt, welches der Veränderung der für den 
Durchschnitt des Jahres vor der Entgelterhö-
hung verlautbarten VPI-Indexzahl zu derjenigen 
VPI-Indexzahl, welche die Grundlage für die 
letzte durchgeführte Entgelterhöhung war, ent-
spricht.  
 
(4) Eine über die Entwicklung des VPI nach 
Abs. (3) hinausgehende Entgeltanpassung 
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kann mit dem Kunden auf dem in Abs. (1) vor-
gesehenen Weg vereinbart werden, wenn diese 
Entgeltanpassung sachlich gerechtfertigt ist. 
Eine sachliche Rechtfertigung liegt insbeson-
dere dann vor, wenn Änderungen der gesetzli-
chen oder aufsichtsbehördlichen Rahmenbe-
dingungen oder technische Entwicklungen für 
die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen 
(etwa erhöhte Sicherheitsanforderungen oder 
neue Verfahren) zu erhöhten Kosten für die Er-
bringung der vereinbarten Zahlungsdienstleis-
tungen führen. Das Kreditinstitut darf eine Ent-
geltanpassung nach diesem Abs. (4) höchstens 
einmal im Kalenderjahr durchführen; im Falle ei-
ner Entgelterhöhung ist die Summe aus den 
Entgelterhöhungen nach Abs. (3) und Abs. (4) 
auf 10 % pro Kalenderjahr beschränkt. Im Falle 
einer Entgeltanpassung nach Abs. (4) wird das 
Kreditinstitut den Kunden im Änderungsange-
bot gemäß Abs. (1) auch darauf hinweisen, 
dass es sich um eine über die VPI-Anpassung 
hinausgehende Entgeltänderung handelt. 
 
(5) Die Einführung neuer Entgelte kann mit dem 
Kunden auf dem in Abs. (1) vorgesehenen Weg 
vereinbart werden, wenn diese sachlich ge-
rechtfertigt ist. Eine sachliche Rechtfertigung 
liegt dann vor, wenn Änderungen der gesetzli-
chen oder aufsichtsbehördlichen Maßnahmen 
oder geänderte technische Vorgaben für die Er-
bringung von Zahlungsdienstleistungen (etwa 
erhöhte Sicherheitsanforderungen oder neue 
Verfahren) das Kreditinstitut zur Erbringung zu-
sätzlicher Leistungen verpflichten. Das Kreditin-
stitut darf neue Entgelte nach diesem Abs. (5) 
höchstens einmal im Kalenderjahr einführen. 
Die Höhe der neuen Entgelte ist mit 10 % des 
mit dem Kunden vereinbarten jährlichen Konto-
führungsentgelts beschränkt. Im Falle der Ein-
führung neuer Entgelte nach Abs. (5) wird das 
Kreditinstitut dem Kunden im Änderungsange-
bot gemäß Abs. (1) die neuen Entgelte und die 
mit diesen zu bezahlenden Leistungen bekannt 
geben sowie den Kunden darauf hinweisen, 
dass es sich um neue, bisher nicht vereinbarte 
Entgelte handelt.  
 
(6) Änderungen der im Rahmen eines Dauer-
schuldverhältnisses mit Verbrauchern verein-
barten Leistungen des Kreditinstituts können 
auf dem in Abs. (1) vorgesehenen Weg verein-
bart werden, wenn diese sachlich gerechtfertigt 
sind. Eine sachliche Rechtfertigung liegt insbe-
sondere dann vor, wenn die Änderung durch 
gesetzliche bzw. aufsichtsbehördliche Maßnah-
men oder durch die Entwicklung der Judikatur 
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notwendig ist, die Änderung die Sicherheit des 
Bankbetriebs oder die Abwicklung der Ge-
schäftsverbindung mit dem Kunden fördert oder 
die Änderung zur Umsetzung technischer Ent-

wicklungen erforderlich ist. 

notwendig ist, die Änderung die Sicherheit des 
Bankbetriebs oder die Abwicklung der Ge-
schäftsverbindung mit dem Kunden fördert oder 
die Änderung zur Umsetzung technischer Ent-

wicklungen erforderlich ist. 
C Entgelts- und Leistungsänderungen ge-
genüber Verbrauchern außerhalb der Zah-
lungsdienstleistungen 
 
Z 42. (1) Mangels anderer Vereinbarung wer-
den die mit Verbrauchern vereinbarten Entgelte 
für die mit dem Kreditinstitut im Rahmen eines 
Dauerschuldverhältnisses vereinbarten Leis-
tungen (ausgenommen Zinsen) einmal jährlich 
mit Wirkung ab dem 1. April jeden Jahres der 
Entwicklung des von der Statistik Austria veröf-
fentlichten nationalen Verbraucherpreisindex 
2010 („VPI“) oder des an seine Stelle tretenden 
Index angepasst (erhöht oder gesenkt), wobei 
jeweils eine kaufmännische Rundung auf ganze 
Cent erfolgt. Die Anpassung der Entgelte erfolgt 
in jenem Ausmaß, welches der Veränderung 
der für den September des Jahres vor der Ent-
geltanpassung verlautbarten VPI-Indexzahl im 
Vergleich zu der für den September des davor-
liegenden Jahres verlautbarten VPI-Indexzahl 
entspricht. Die so angepassten Entgelte bilden 
die Grundlage für die Anpassung der Entgelte 
im Folgejahr. Das Kreditinstitut wird den Kun-
den über die Entgeltanpassung informieren. 
Falls das Kreditinstitut in einem Jahr von einer 
Entgelterhöhung (nicht von einer jedenfalls ver-
pflichtenden Entgeltsenkung) absieht, lässt dies 
das Recht des Kreditinstituts auf künftige Ent-
gelterhöhungen unberührt. Unterbleibt eine Ent-
gelterhöhung in einem oder mehreren aufeinan-
derfolgenden Jahren, kann diese (können 
diese) mit Wirkung ab der nächsten vorgenom-
menen Entgelterhöhung nachgeholt werden, 
wobei in diesem Fall die Anpassung in jenem 
Ausmaß erfolgt, welches der Veränderung der 
für den September des Jahres vor der Entgel-
terhöhung verlautbarten VPI-Indexzahl zu der-
jenigen VPI-Indexzahl, welche die Grundlage 
für die letzte durchgeführte Entgelterhöhung 
war, entspricht. Die Entgeltanpassung mit Wir-
kung ab dem 1. April eines jeden Jahres erfolgt 
unabhängig vom Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses; erfolgt der Vertragsabschluss jedoch 
innerhalb von zwei Monaten vor dem 1. April ei-
nes Jahres, erfolgt eine Entgeltanpassung erst 
mit 1. April des Folgejahres. 
 
(2) Änderungen der im Rahmen eines Dauer-
schuldverhältnisses mit Verbrauchern verein-
barten Leistungen des Kreditinstituts sowie die 

C Entgelts- und Leistungsänderungen ge-
genüber Verbrauchern außerhalb der Zah-
lungsdienstleistungen 
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gelterhöhungen unberührt. Unterbleibt eine Ent-
gelterhöhung in einem oder mehreren aufeinan-
derfolgenden Jahren, kann diese (können 
diese) mit Wirkung ab der nächsten vorgenom-
menen Entgelterhöhung nachgeholt werden, 
wobei in diesem Fall die Anpassung in jenem 
Ausmaß erfolgt, welches der Veränderung der 
für den September des Jahres vor der Entgel-
terhöhung verlautbarten VPI-Indexzahl zu der-
jenigen VPI-Indexzahl, welche die Grundlage 
für die letzte durchgeführte Entgelterhöhung 
war, entspricht. Die Entgeltanpassung mit Wir-
kung ab dem 1. April eines jeden Jahres erfolgt 
unabhängig vom Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses; erfolgt der Vertragsabschluss jedoch 
innerhalb von zwei Monaten vor dem 1. April ei-
nes Jahres, erfolgt eine Entgeltanpassung erst 
mit 1. April des Folgejahres. 
 
(2) Änderungen der im Rahmen eines Dauer-
schuldverhältnisses mit Verbrauchern verein-
barten Leistungen des Kreditinstituts sowie die 
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Einführung neuer Entgelte werden dem Kunden 
vom Kreditinstitut mindestens zwei Monate vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkraft-
tretens angeboten. Das Änderungsangebot 
wird dem Kunden mitgeteilt. Die Zustimmung 
des Kunden gilt als erteilt, wenn vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein 
schriftlicher oder elektronisch über das eBan-
king per Internet erklärter Widerspruch des Kun-
den beim Kreditinstitut einlangt. Das Kreditinsti-
tut wird den Kunden im Änderungsangebot auf 
die jeweils angebotenen Änderungen hinweisen 
sowie darauf aufmerksam machen, dass sein 
Stillschweigen durch das Unterlassen eines 
schriftlichen oder elektronisch über das eBan-
king per Internet erklärten Widerspruchs als Zu-
stimmung zu den Änderungen gilt. 
 
(3) Die Mitteilung an den Kunden über die an-
gebotenen Änderungen gemäß Abs. (2) kann in 
jeder Form erfolgen, die mit ihm vereinbart ist. 
Hat der Kunde eine Vereinbarung über seine 
Teilnahme am eBanking abgeschlossen, ist 
eine solche Form auch die Übermittlung des Än-
derungsangebots an die für die Teilnahme am 
eBanking für den Kunden eingerichtete Elektro-
nische Mailbox, wobei der Kunde über das Vor-
handensein des Änderungsangebots in seiner 
Elektronische Mailbox auf die mit ihm verein-
barte Weise (SMS, E-Mail, Post oder sonst ver-
einbarte Form) informiert werden wird. Das Än-
derungsangebot gilt in jenem Zeitpunkt als dem 
Kunden zugegangen, in dem er die Information 
über das Vorhandensein des Änderungsange-
bots in seiner Elektronische Mailbox erhält.  
 
(4) Die Einführung neuer Entgelte kann mit dem 
Kunden auf dem in Abs. (2) vorgesehenen Weg 
vereinbart werden, wenn diese sachlich ge-
rechtfertigt ist. Eine sachliche Rechtfertigung 
liegt dann vor, wenn Änderungen der gesetzli-
chen oder aufsichtsbehördlichen Maßnahmen 
oder geänderte technische Vorgaben für die Er-
bringung der Dienstleistungen des Kreditinsti-
tuts das Kreditinstitut zur Erbringung zusätzli-
cher Leistungen verpflichten. Das Kreditinstitut 
darf neue Entgelte nach diesem Abs. (4) höchs-
tens einmal im Kalenderjahr einführen. Die 
Höhe der neuen Entgelte ist mit 10 % der mit 
dem Kunden im Rahmen des jeweiligen von der 
Änderung betroffenen Vertrages bereits verein-
barten Entgelte beschränkt. Im Falle der Einfüh-
rung neuer Entgelte nach Abs. (4) wird das Kre-
ditinstitut dem Kunden im Änderungsangebot 
gemäß Abs. (2) die neuen Entgelte und die mit 
diesen bezahlten Leistungen bekannt geben 
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sowie den Kunden darauf hinweisen, dass es 
sich um neue, bisher nicht vereinbarte Entgelte 
handelt. 
 
(5) Änderungen der im Rahmen eines Dauer-
schuldverhältnisses mit Verbrauchern verein-
barten Leistungen des Kreditinstituts können 
auf dem in Abs. (2) vorgesehenen Weg verein-
bart werden, wenn diese sachlich gerechtfertigt 
sind. Eine sachliche Rechtfertigung liegt insbe-
sondere dann vor, wenn die Änderung durch 
gesetzliche bzw. aufsichtsbehördliche Maßnah-
men oder durch die Entwicklung der Judikatur 
notwendig ist, die Änderung die Sicherheit des 
Bankbetriebs oder die Abwicklung der Ge-
schäftsverbindung mit dem Kunden fördert oder 
die Änderung zur Umsetzung technischer Ent-
wicklungen erforderlich ist.  
 
(6) Die Bestimmungen dieser Z 45. gelten nicht 
für die in Z 44. gesondert geregelten Änderun-
gen von in Verträgen über Zahlungsdienste ver-
einbarten Entgelte und Leistungen. 
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D Änderung der mit Verbrauchern vereinbar-
ten Sollzinssätze 
 
Z 43. (1) Bindet eine Anpassungsklausel einen 
Zinssatz an einen Referenzzinssatz (wie z.B. 
den EURIBOR), so werden Änderungen unmit-
telbar ohne vorherige Benachrichtigung des 
Kunden wirksam. Der Verbraucher wird über 
wirksam gewordene Änderungen des Zinssat-
zes spätestens im folgenden Kalenderquartal 
informiert.   
 
(2)  Wurde im Geschäft mit Verbrauchern für ein 
Konto keine Anpassungsklausel betreffend 
Zinssätze vereinbart, so werden Änderungen 
der Zinssätze dem Kunden vom Kreditinstitut 
mindestens zwei Monate vor dem vorgeschla-
genen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens angeboten. 
Das Änderungsangebot wird dem Kunden mit-
geteilt. Die Zustimmung des Kunden gilt als er-
teilt, wenn vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
des Inkrafttretens kein schriftlicher oder elektro-
nisch über eBanking per Internet erklärter Wi-
derspruch des Kunden beim Kreditinstitut ein-
langt. Das Kreditinstitut wird den Kunden im Än-
derungsangebot auf die jeweils angebotenen 
Änderungen hinweisen sowie darauf aufmerk-
sam machen, dass sein Stillschweigen durch 
das Unterlassen eines schriftlichen oder elekt-
ronisch über das eBanking per Internet erklär-
ten Widerspruchs als Zustimmung zu den Än-
derungen gilt. Der Kunde hat das Recht, den 
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(2)  entfällt. 
 
(3) entfällt. 
 
(4) entfällt. 
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Rahmenvertrag bis zum Inkrafttreten der Ände-
rungen kostenlos fristlos zu kündigen; auch da-
rauf wird das Kreditinstitut im Änderungsange-
bot hinweisen.  
 
(3) Die Mitteilung an den Kunden über die an-
gebotenen Änderungen gemäß Abs. (2) kann in 
jeder Form erfolgen, die mit ihm vereinbart ist. 
Hat der Kunde eine Vereinbarung über seine 
Teilnahme am eBanking abgeschlossen, ist 
eine solche Form auch die Übermittlung des Än-
derungsangebots an die für die Teilnahme am 
eBanking für den Kunden eingerichtete Elektro-
nische Mailbox, wobei der Kunde über das Vor-
handensein des Änderungsangebots in seiner 
Elektronische Mailbox auf die mit ihm verein-
barte Weise (SMS, E-Mail, Post oder sonst ver-
einbarte Form) informiert werden wird. Das Än-
derungsangebot gilt in jenem Zeitpunkt als dem 
Kunden zugegangen, in dem er die Information 
über das Vorhandensein des Änderungsange-
bots in seiner Elektronische Mailbox erhält.  
 
(4) Auf dem in diesem Abs. (2) vereinbarten 
Weg darf eine Änderung von Zinssätzen einmal 
jährlich und nur dann vorgenommen werden, 
wenn diese unter Berücksichtigung aller Um-
stände sachlich gerechtfertigt ist. Als sachlich 
gerechtfertigt gelten Zinssatzänderungen auf-
grund der Änderung gesetzlicher, aufsichtsbe-
hördlicher und geldpolitischer (Leitzinssatz der 
EZB) Rahmenbedingungen. Eine Änderung des 
Zinssatzes darf 0,5 Prozentpunkte im einzelnen 
Änderungsangebot nicht übersteigen. 

-  

E Änderung der mit Verbrauchern in Dauer-
verträgen vereinbarten Leistungen des Kre-
ditinstituts (ausgenommen Habenzinsen) 
 
Z 44. (1) Änderungen der vom Kreditinstitut mit 
dem Kunden in einem Dauervertrag vereinbar-
ten Leistungen, werden dem Kunden vom Kre-
ditinstitut spätestens zwei Monate vor dem vor-
geschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens an-
geboten. Die Zustimmung des Kunden zu die-
sen Änderungen gilt als erteilt, wenn beim Kre-
ditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
des Inkrafttretens kein Widerspruch des Kun-
den einlangt. Darauf wird das Kreditinstitut den 
Kunden im Änderungsangebot hinweisen. Das 
Änderungsangebot ist dem Kunden vom Kredit-
institut wie in Z 2 (2) vereinbart zuzustellen. 
 
(2) Auf dem in Abs. 1 vorgesehenen Weg darf 
das Kreditinstitut mit dem Kunden eine Leis-
tungsänderung jedoch nur vereinbaren, wenn 

E Änderung der mit Verbrauchern in Dauer-
verträgen vereinbarten Leistungen des Kre-
ditinstituts (ausgenommen Habenzinsen) 
 
Z 44. (1) Änderungen der vom Kreditinstitut mit 
dem Kunden in einem Dauervertrag vereinbar-
ten Leistungen, werden dem Kunden vom Kre-
ditinstitut spätestens zwei Monate vor dem vor-
geschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens an-
geboten. Die Zustimmung des Kunden zu die-
sen Änderungen gilt als erteilt, wenn beim Kre-
ditinstitut vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
des Inkrafttretens kein Widerspruch des Kun-
den einlangt. Darauf wird das Kreditinstitut den 
Kunden im Änderungsangebot hinweisen. Das 
Änderungsangebot ist dem Kunden vom Kredit-
institut wie in Z 2 (2) vereinbart zuzustellen. 
 
(2) Auf dem in Abs. 1 vorgesehenen Weg darf 
das Kreditinstitut mit dem Kunden eine Leis-
tungsänderung jedoch nur vereinbaren, wenn 
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dies unter Berücksichtigung aller Umstände 
(Änderung der vorherrschenden Kundenbedürf-
nisse, gesetzlicher und aufsichtsbehördlicher 
Anforderungen, der Sicherheit des Bankbe-
triebs, der technischen Entwicklung oder des 
erheblich gesunkenen, die Kostendeckung we-
sentlich beeinträchtigender sinkender Nut-
zungsgrad der Leistung) sachlich gerechtfertigt 
ist. Eine solche sachliche Rechtfertigung liegt 
nur dann vor, wenn sich aus der angebotenen 
Leistungsänderung eine Ausweitung der Leis-
tungen des Kreditinstituts oder eine für den 
Kunden zumutbare Einschränkung der Leistun-
gen des Kreditinstituts und keine unverhältnis-
mäßigen Änderungen wesentlicher Rechte und 
Pflichten zu Gunsten des Kreditinstituts erge-
ben. 
 

dies unter Berücksichtigung aller Umstände 
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nisse, gesetzlicher und aufsichtsbehördlicher 
Anforderungen, der Sicherheit des Bankbe-
triebs, der technischen Entwicklung oder des 
erheblich gesunkenen, die Kostendeckung we-
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mäßigen Änderungen wesentlicher Rechte und 
Pflichten zu Gunsten des Kreditinstituts erge-
ben. 
 

VI Sicherheiten 
 
A Verstärkung von Sicherheiten 
 
Z 45. (1) Wenn in der Geschäftsverbindung mit 
Unternehmern nachträglich Umstände eintreten 
oder bekannt werden, die eine erhöhte Risiko-
bewertung der Ansprüche gegen den Kunden 
rechtfertigen, ist das Kreditinstitut berechtigt, 
die Bestellung oder Verstärkung von Sicherhei-
ten innerhalb angemessener Frist zu verlangen. 
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn sich 
die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden 
nachteilig verändert haben oder zu verändern 
drohen oder die vorhandenen Sicherheiten sich 
wertmäßig verschlechtert haben oder zu ver-
schlechtern drohen. 
 
(2) Dies gilt auch, wenn bei Entstehen der An-
sprüche die Bestellung von Sicherheiten nicht 
verlangt wurde. 
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B Pfandrecht des Kreditinstituts 
 
1 Umfang und Entstehen 
 
Z 46. (1) Der Kunde räumt dem Kreditinstitut ein 
Pfandrecht an Sachen und Rechten jeder Art 
ein, die mit Willen des Kunden im Zusammen-
hang mit irgendeinem mit dem Kreditinstitut ge-
tätigten Bankgeschäft in die Innehabung des 
Kreditinstituts gelangen. 
 
(2) Das Pfandrecht besteht nur an pfändbaren 
Ansprüchen des Kunden gegenüber dem Kre-
ditinstitut, z. B. aus Guthaben. Unterliegen dem 
Pfandrecht des Kreditinstituts Wertpapiere, so 
erstreckt sich das Pfandrecht auch auf die zu 
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diesen Wertpapieren gehörenden Zins- und Ge-
winnanteilscheine. 
 
 
Z 47. (1) Das Pfandrecht sichert die Ansprüche 
des Kreditinstituts gegen den Kunden aus der 
Geschäftsverbindung, einschließlich der Ge-
meinschaftskonten, auch wenn die Ansprüche 
bedingt, befristet oder noch nicht fällig sind. Ist 
der Kunde Unternehmer, sichert das Pfandrecht 
auch gesetzliche Ansprüche des Kreditinstituts 
sowie Ansprüche gegen Dritte, für deren Erfül-
lung der Kunde persönlich haftet. 
 
(2) Das Pfandrecht entsteht mit der Erlangung 
der Innehabung der Pfandsache durch das Kre-
ditinstitut, sofern Ansprüche des Kredit-instituts 
gemäß Abs. 1 bestehen, andernfalls mit dem 
Zeitpunkt des späteren Entstehens solcher An-
sprüche.  
 
2 Ausnahmen vom Pfandrecht 
 
Z 48. (1) Nicht vom Pfandrecht umfasst sind Sa-
chen und Rechte, die vom Kunden vor Entste-
hen des Pfandrechtes für die Durchführung ei-
nes bestimmten Auftrags gewidmet wurden, wie 
z. B. Beträge für die Einlösung eines bestimm-
ten Schecks oder Wechsels sowie zur Ausfüh-
rung einer bestimmten Überweisung. Dies gilt 
jedoch nur so lange, als die Widmung aufrecht 
ist. 
 
(2) Das Kreditinstitut wird unbeschadet des be-
stehenden Pfandrechtes Dispositionen des 
Kunden zu Gunsten Dritter über Guthaben auf 
Girokonten durchführen, solange dem Kunden 
keine Mitteilung des Kreditinstituts über die Gel-
tendmachung des Pfandrechtes zugegangen 
ist, wobei eine Pfändung des Guthabens nicht 
als Disposition des Kunden gilt. Gehen am Gi-
rokonto Zahlungen auf nicht oder nur be-
schränkt pfändbare Geldforderungen (Arbeits-
einkommen bzw. Pensionseinkommen in Höhe 
des Existenzminimums) des Kunden ein, er-
fasst das Pfandrecht des Kreditinstituts am Gut-
haben auf diesem Girokonto nur den pfändba-
ren Teil dieser Eingänge. 
 
(3) Das Pfandrecht erstreckt sich weiters nicht 
auf Vermögenswerte, die der Kunde vor Entste-
hen des Pfandrechtes dem Kreditinstitut als 
Treugut schriftlich offengelegt hat oder die ohne 
den Willen des Kunden in die Innehabung des 
Kreditinstituts gelangt sind. 
 

diesen Wertpapieren gehörenden Zins- und Ge-
winnanteilscheine. 
 
 
Z 47. (1) Das Pfandrecht sichert die Ansprüche 
des Kreditinstituts gegen den Kunden aus der 
Geschäftsverbindung, einschließlich der Ge-
meinschaftskonten, auch wenn die Ansprüche 
bedingt, befristet oder noch nicht fällig sind. Ist 
der Kunde Unternehmer, sichert das Pfandrecht 
auch gesetzliche Ansprüche des Kreditinstituts 
sowie Ansprüche gegen Dritte, für deren Erfül-
lung der Kunde persönlich haftet. 
 
(2) Das Pfandrecht entsteht mit der Erlangung 
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gemäß Abs. 1 bestehen, andernfalls mit dem 
Zeitpunkt des späteren Entstehens solcher An-
sprüche.  
 
2 Ausnahmen vom Pfandrecht 
 
Z 48. (1) Nicht vom Pfandrecht umfasst sind Sa-
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hen des Pfandrechtes für die Durchführung ei-
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ren Teil dieser Eingänge. 
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den Willen des Kunden in die Innehabung des 
Kreditinstituts gelangt sind. 



 
  

                                                                                                     
 Seite 33 

C Freigabe von Sicherheiten 
 
Z 49. Auf Verlangen des Kunden wird das Kre-
ditinstitut Sicherheiten freigeben, soweit es an 
diesen kein berechtigtes Sicherungsinteresse 
hat. 
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D Verwertung von Sicherheiten 
 
1 Allgemeines 
 
Z 49a. Die nachfolgenden Ziffern 53 bis 55 re-
geln, wie das Kreditinstitut bei Verwertung von 
Sicherheiten vorgehen darf. Voraussetzung da-
für ist (ausgenommen den in Ziffer 56 geregel-
ten Fall des Eintritts der Fälligkeit einer als Si-
cherheit bestellten Forderung vor Fälligkeit der 
besicherten Forderung) in jedem Fall, dass die 
besicherte Forderung fällig und die Verwer-
tungsberechtigung nach den anwendbaren ver-
traglichen und gesetzlichen Bestimmungen ein-
getreten ist. Dies setzt voraus, dass dem Kun-
den die Verwertung der Sicherheit unter Be-
kanntgabe der Höhe der besicherten Forderung 
angedroht wurde und seit dieser Androhung zu-
mindest ein Monat vergangen ist. Ist der Kunde 
Unternehmer, beträgt diese Frist eine Woche. 
Die Androhung darf unterbleiben, wenn sie, 
etwa wegen unbekannten Aufenthalts des Kun-
den, untunlich ist. In diesem Fall läuft die ange-
sprochene Frist ab Fälligkeit der besicherten 
Forderung. Eine Verwertung vor Ablauf der Frist 
ist zulässig, wenn bei Zuwarten ein erheblicher 
und dauernder Wertverlust droht. 
 
2 Verkauf 
 
Z 50. Sicherheiten, die einen Markt- oder Bör-
senpreis haben, wird das Kreditinstitut durch 
Freihandverkauf zu diesem Preis verwerten. 
 
Z 51. Bewegliche körperliche Sachen, die dem 
Kreditinstitut als Sicherheit bestellt wurden und 
die keinen Markt- oder Börsenpreis haben, wird 
das Kreditinstitut von einem dazu befugten un-
abhängigen Sachverständigen schätzen las-
sen. Das Ergebnis der Schätzung wird das Kre-
ditinstitut dem Kunden zusammen mit der Auf-
forderung mitteilen, binnen angemessener, 
zwei Wochen nicht unterschreitender Frist ei-
nen Kaufinteressenten namhaft zu machen, der 
auch innerhalb dieser Frist zumindest den er-
mittelten Schätzwert als Kaufpreis an das Kre-
ditinstitut bezahlt. Wird vom Kunden innerhalb 
der Frist kein Kaufinteressent namhaft gemacht 
bzw. der Kaufpreis vom namhaft gemachten In-
teressenten nicht bezahlt, ist das Kreditinstitut 
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unwiderruflich berechtigt, die Sicherheit im Na-
men des Kunden zumindest zum Schätzwert zu 
verkaufen. Der Verkaufserlös dient der Tilgung 
der besicherten Forderungen, ein allfälliger 
Überhang steht dem Kunden zu. 
 
3 Exekution und außergerichtliche Verstei-
gerung 
 
Z 52. Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, die 
Sicherheit exekutiv zu verwerten oder – soweit 
sie keinen Markt- oder Börsenpreis hat – außer-
gerichtlich im Wege einer öffentlichen Verstei-
gerung durch einen dazu befugten Unterneh-
mer versteigern zu lassen. Zeit und Ort und eine 
allgemeine Umschreibung der Sicherheit sind 
öffentlich bekanntzugeben. Der Sicherheitenge-
ber und Dritte, denen Rechte an der Sicherheit 
zustehen, sind hiervon zu benachrichtigen. 
 
4 Einziehung 
 
Z 53. (1) Das Kreditinstitut darf die ihm als Si-
cherheit bestellten Forderungen aller Art (ein-
schließlich der in Wertpapieren verbrieften) 
kündigen und einziehen, wenn die besicherte 
Forderung bei ihrer Fälligkeit nicht bezahlt 
wurde. Vorher ist die Einziehung der als Sicher-
heit dienenden Forderung bei deren Fälligkeit 
zulässig. Bei drohendem erheblichem und dau-
erndem Wertverlust der als Sicherheit dienen-
den Forderung ist deren Kündigung selbst vor 
ihrer Fälligkeit zulässig. Der Kunde ist davon 
nach Möglichkeit vorweg zu informieren. Vor 
Fälligkeit der besicherten Forderung eingezo-
gene Beträge treten als Pfand an die Stelle der 
eingezogenen Forderung. 
 
(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten nicht 
für Lohn- und Gehaltsforderungen von Verbrau-
chern, die als Sicherheit für noch nicht fällige 
Forderungen bestellt wurden. 
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E Zurückbehaltungsrecht 
 
Z 54. Das Kreditinstitut kann ihm obliegende 
Leistungen an den Kunden wegen aus der Ge-
schäftsverbindung entstandener Ansprüche zu-
rückbehalten, auch wenn sie nicht auf demsel-
ben rechtlichen Verhältnis beruhen. Die Z 50 
und 51 gelten entsprechend 
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1 Durch das Kreditinstitut 
 
Z 55. (1) Das Kreditinstitut ist berechtigt, zwi-
schen sämtlichen Ansprüchen des Kunden, so-
weit sie pfändbar sind, und sämtlichen Verbind-
lichkeiten des Kunden ihm gegenüber aufzu-
rechnen. 
 
(2) Das Kreditinstitut wird unbeschadet des be-
stehenden Aufrechnungsrechtes Dispositionen 
des Kunden zu Gunsten Dritter über Guthaben 
aus Girokonten durchführen, solange dem Kun-
den keine Aufrechnungserklärung zugegangen 
ist. Eine Pfändung des Guthabens gilt nicht als 
Disposition des Kunden. 
 
2 Durch den Kunden 
 
Z 56. Der Kunde, der Verbraucher ist, ist nur 
dann berechtigt, seine Verbindlichkeiten durch 
Aufrechnung aufzuheben, wenn das Kreditinsti-
tut zahlungsunfähig ist oder die Forderung des 
Kunden in Zusammenhang mit seiner Verbind-
lichkeit steht oder gerichtlich festgestellt oder 
vom Kreditinstitut anerkannt worden ist. Der 
Kunde, der Unternehmer ist, verzichtet auch in 
diesen Fällen unbedingt und unwiderruflich da-
rauf, seine Verbindlichkeiten durch Aufrech-
nung aufzuheben. 
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B Verrechnung 
 
Z 57. (1) Im Geschäft mit Unternehmern kann 
das Kreditinstitut abweichend von den Bestim-
mungen des § 1416 ABGB Zahlungen zunächst 
insoweit auf Forderungen des Kreditinstituts an-
rechnen, als für diese keine Sicherheit bestellt 
wurde oder der Wert der bestellten Sicherheit 
die Forderungen nicht deckt. Dabei ist es ohne 
Bedeutung, wann die Fälligkeit der einzelnen 
Forderungen eingetreten ist. Dies gilt auch im 
Rahmen eines Kontokorrentverhältnisses. 
 
(2) Im Geschäft mit Verbrauchern kann das Kre-
ditinstitut zur Tilgung einer bestimmten Forde-
rung gewidmete Zahlungen zunächst auf die 
unbesicherten Teile dieser Forderung anrech-
nen, auch wenn insofern von der Widmung 
durch den Kunden abgewichen wird. Das Kre-
ditinstitut darf von diesem Recht nur Gebrauch 
machen, wenn andernfalls die Einbringlichkeit 
seiner Forderungen gefährdet wäre. 
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